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Tugenden

Nähere Details siehe beiliegenden Flyer. 
Foto: www.stuetzengruen.de

Abbildung der Postkarte aus dem Sächsischen Landtag

Wer im Internet das Wort „Tugenden“ 
eingibt, wird sich wundern, wie viele 
es davon gibt. Ich habe eine Liste von 
79 Tugendwörtern gefunden. Eine an-
dere Quelle nennt gar 144 Tugenden. 
Manch einer kann vielleicht gerade 
noch so mit den Kardinalstugenden 
von Platon etwas anfangen – Weis-
heit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und 
Mäßigung. Oder aber es fallen einem 
die christlichen Tugenden ein – Glau-
be, Liebe, Hoff nung. Vielleicht haben 
wir auch von den so genannten bür-
gerlichen Tugenden – Ordentlichkeit, 
Pünktlichkeit, Reinlichkeit, Sparsam-
keit - gehört. 

Tugend kommt von „Taugen”. 
Gemeint sind positive Eigenschaften 
eines Menschen. Eine vorbildliche 
Haltung. Darüber was als vorbildlich 
gelten kann, gehen die Meinungen 
allerdings weit auseinander. Was dem 
einen tugendhaft - also vorbildlich 
erscheint, verurteilt ein anderer als 
Spießigkeit. Was eine als erstrebens-
wert ansieht, gehört nach Meinung 
einer anderen abgeschaff t und auf 
den Müllhaufen einer überkommenen 
Geschichte geworfen. Allgemein kann 
also festgehalten werden, dass der 
Begriff  Tugend recht verstaubt daher-
kommt und in unserer Gesellschaft 
eher mit Spott oder Ironie belegt ist. 
Dabei ist es noch gar nicht so lange 
her, dass auch Regenten an eben 
diesen Tugend-Maßstäben sich haben 
messen lassen müssen, oder sich dies 
sogar selbst auferlegten. 

Bei einem Besuch in der Sächsi-
schen Staatskanzlei in Dresden habe 

ich architektonische Hinweise auf Tu-
genden gefunden, welche seinerzeit 
wohl nicht ohne Grund dort in Stein 
verewigt wurden. Ein Adler – für den 
Mut, eine Eule – für die Weisheit und 
Besonnenheit, ein Bienenkorb – als 
Symbol für den sprichwörtlichen 
Fleiß. Wer mit off enen Augen durch 
alte repräsentative Bauwerke unserer 
Vorfahren geht, kann so manches 
entdecken, was niemals nur zufällig 
dort eingearbeitet wurde, damit es 
„schön“ oder nach „Kunst am Bau“ 
aussieht. Unsere Altvorderen haben 
mit einem tugendhaftem Leben noch 
weit mehr verbunden als nur „ein 
guter Mensch“ zu sein. Und sie ha-
ben dabei sicher ebenso viele Male 
versagt, wie wir heute. So muss ich 
das bei mir zumindest immer wieder 

feststellen. Ich meine aber, dass es 
zumindest einen Unterschied macht, 
ob man sich ernstlich vornimmt, 
bestimmte ethische und moralische 
Grundprinzipien zu verfolgen, die ein 
friedliches und achtsames Zusam-
menleben von Menschen überhaupt 
erst möglich machen, oder ob ich 
mich nur davon leiten lasse, was mir 
nützt, wovon ich etwas habe, und 
ich mich daher des sicher oft engen 
Korsetts der Tugend entledige. 

Ich denke, dass auch die könig-
lichen Beamten und möglicherweise 
der König selbst damals durch die 
Abbildung einzelner wichtiger Tugen-
den in ihrem direkten Arbeitsumfeld 
im wahrsten Sinne vor Augen geführt 
bekommen sollten, dass sie eine 
Verantwortung, eine Fürsorgepfl icht 
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haben. Für ihr Volk und für ihr Land. 
Bevor wir nun aber mit dem Zeigefi n-
ger auf die Politiker und ihre Beamten 
zeigen, sollten wir uns durchaus auch 
einmal mit uns selbst befassen. Tu-
gendhaftes, vorbildhaftes Verhalten 
einzufordern ist sicher leichter, als 
aus 79 oder 144 Tugenden einige 
für sich auszuwählen und diese als 
Richtschnur für das eigene Leben, 
wie auch den Umgang mit anderen 
Menschen im Alltag anzuwenden. Das 
kann Folgen haben. Auch hier fand ich 

ein Gemälde in der Staatskanzlei, was 
dies sehr eindrücklich verdeutlicht. 
Abgebildet ist ein Pelikan mit drei 
Jungvögeln. Eine Beschreibung dazu 
lautet: „Mythologisch ist überliefert, 
dass der Pelikan seine Jungen mit 
dem eigenen Blut nährt. In einem 
Tierkompendium wird beschrieben: 
Der Pelikan öffnet sich mit dem 
Schnabel die Brust, um seine verhun-
gernden bzw. schon toten Jungen mit 
seinem Blut wieder zurück ins Leben 
zu holen. Ursprünglich wird diese Al-

legorie als Symbol der Nächstenliebe 
gesehen. Hier symbolisiert sie die 
staatliche Fürsorge.“

Vielleicht beginnen wir doch mit 
einigen leichteren Übungen zu tu-
gendhaftem Verhalten. Wahrheit, 
Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Fried-
fertigkeit, Standhaftigkeit, Mäßigung, 
Güte, Demut, Hoff nung, Nächstenlie-
be, und so weiter. Ich wünsche uns 
allen viel Erfolg dabei!

Ihr Bürgermeister 
Volkmar Viehweg

Baustellenreport

Auerbacher Straße 

Werbetafel B169 Fundsache – 
Kinderfahrrad 

Schulstraße

Hübel- und Talstraße

Bis 8. Mai werden die Restarbeiten 
an den Gehwegen im Abschnitt Pa-
trizierhaus bis Zufahrt Sportplatz 
abgeschlossen.
Der nächste Bauabschnitt wird unmit-
telbar im Anschluss in Angriff  genom-
men. Begonnen werden soll mit den 
Leitungsarbeiten vom Absetzbecken 
neben dem Sportplatz bis hoch zur 
Bushaltestelle gegenüber dem ehem. 
Gasthof „Goldener Löwe“. Nach jetzi-

Stützengrün vv Seit kurzer Zeit 
erreichen uns Nachfragen zur Wer-
betafel in der Ortsmitte von Stüt-
zengrün. Diese wurde nicht auf Be-
treiben der Gemeindeverwaltung hin 
errichtet. Es handelt sich um eine 
rein private Initiative. Aufgrund der 
zu befürchtenden Lichtbelastung für 
die benachbarten Bürgerinnen und 
Bürger hatte der Gemeinderat sei-
nerzeit eine abschlägige Bewertung 
erteilt. Das Landratsamt als Geneh-
migungsbehörde hat keine Versa-
gungsgründe feststellen können und 
damit stand dem Bau der Tafel an 
diesem Standort nichts im Wege.  Es 
erreichen uns jedoch auch Anfragen 
von Unternehmen, die dort gerne 
Werbung schalten würden. Wir bit-
ten bei ernsthaftem Interesse um 
Rückmeldung an das Sekretariat 
des Bürgermeisters, damit wir uns 
um entsprechende Kontakte bemü-
hen können.

Stützengrün vv Vor einigen Tagen 
wurde ein Kinderrad in der Auerba-
cher Straße sichergestellt. Wer ein 
solches vermisst melde sich bitte in 
der Gemeindeverwaltung bei Frau 
Leistner (037462 654 20).

Die Fortführung der Straßenbauar-
beiten in der Schulstraße fi ndet ab 
dem 6. Mai statt. Am 7. Mai wird mit 
dem Abfräsen der alten Asphaltdecke 
als Startschuss für den grundhaften 
Ausbaus des letzten Bauabschnittes 
begonnen.
Nach derzeitigem Stand werden die 
Arbeiten bis September andauern.

Weitere Informationen zu den Arbei-
ten in den Anschlussbereichen der 
beiden Straßen (jeweils ca. 100 Meter 
von der Kreuzung aus) werden im 
nächsten Gemeindeanzeiger präzi-
siert, da erst dann die Ausschreibung 
beendet sein wird. Baubeginn soll 
zeitgleich mit dem Beginn der Som-
merferien sein, um den Schulbusver-
kehr nicht einschränken zu müssen.Auerbacherstraße. Fotos: Gemeindever-

waltung

Werbetafel. Fotos: Gemeindeverwaltung Fahrrad. Foto: Gemeindeverwaltung

gem Stand bleibt die B 169 anfänglich 
uneingeschränkt befahrbar. 
Wann die Leitungsarbeiten von der 
Bushaltestelle bis an die Zufahrt 
zum Sportplatz erfolgen, sowie die 
Deckenerneuerung der B169 bis zum 
Ortsausgang bis Landkreisgrenze 
erfolgen wird, ist derzeit noch keine 
Aussage möglich.
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Amtliche Bekanntmachungen
Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge 

für die Gemeinderatswahl in der Gemeinde Stützengrün am Sonntag, dem 09.06.2024
Für die Wahl des Gemeinderates wurden folgende 4 Wahlvorschläge zugelassen:

Lfd. Nr.- Bezeichnung 
des Wahlvorschlags
(Partei/
Wählervereinigung
Kurzbezeichnung/
Kennwort)

Lfd. Nr.-Bewerber
(Familienname,
Vorname)

Beruf oder Stand Geburtsjahr Anschrift
(PLZ, Wohnort)

1. Christlich
Demokratische Union
Deutschlands
CDU

01 Dietrich, Eric

02 Göckritz, Helen

03 Baumgärtel, Rico

04 Leistner, Stefanie

05 Clauß, Stefan

06 Moosdorf, Sigrid 

07 Fuchs, Nicky

08 Müller, Jana
     
09 Queck, Thomas

10 Rose, Nicole

11 Wilhelm, Kay

Dipl.- Ing. (BA)

Journalistin/Praxisangestellte

selbstständiger Kfz-Meister

Ergotherapeutin

Kämmerer

selbstständige Maurer- und 
Betonbaumeisterin

Dipl.-Ingenieur

kaufm. Angestellte

selbstständiger Maurermeister

Betriebswirtin

Grafiker/Designer

1985

1977

1974

1988

1980

1958

1971

1976

1968

1983

1978

08328 Stützengrün

08328 Stützengrün

08328 Stützengrün

08328 Stützengrün

08328 Stützengrün

08328 Stützengrün

08328 Stützengrün

08328 Stützengrün

08328 Stützengrün

08328 Stützengrün

08328 Stützengrün
2. Unabhängige
Wählervereinigung
UWV

01 Bretschneider, Steffi

02 Friedrich, Robert

03 Fuchs, Steffen

04 Haeßler, Andreas

05 Hochmuth, Gerd

06 Müller, Johannes

07 Panzert, Roy

08 Queck, Michael

09 Weidlich, Tino

Bauingenieurin

selbstständiger Gärtner

Elektroingenieur

Rentner

kaufm. Angestellter

Rentner 

Mitarbeiter ZKD

Polizeibeamter

Küchenmeister

1959

1981

1980

1955

1971

1952

1990

1979

1977

08328 Stützengrün

08328 Stützengrün

08328 Stützengrün

08328 Stützengrün

08328 Stützengrün

08328 Stützengrün

08328 Stützengrün

08328 Stützengrün

08328 Stützengrün
3. Freie Demokratische
Partei
FDP 

01 Bock, Alexander 

02 Jäckel, Alexander

03 Donath, Anja

04 Bretschneider, Jan

05 Görler, Wilhelm 

06 Glausch, Almut

07 Hütt, Katrin

08 Leistner, Holger

Rechtsanwalt

Geschäftsführer

Dr. med. 

Gärtner

Rentner

Rentnerin

Sparkassenfachwirtin

Versicherungsfachmann

1977

1977

1982

1967

1944

1955

1971

1971

08328 Stützengrün

08328 Stützengrün

08328 Stützengrün

08328 Stützengrün

08328 Stützengrün

08328 Stützengrün

08328 Stützengrün

08328 Stützengrün
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4. FREIE SACHSEN 
FREIE SACHSEN

01 Schlesiger, Sören

02 Semrau, Conny

03 Schlesiger, David

Meister im Kfz-Handwerk

Bürokauffrau

Kfz-Mechaniker

1984

1977

1978

08328 Stützengrün

08328 Stützengrün

08328 Stützengrün

Stützengrün, 15.04.2024

Viehweg, 
Bürgermeister

Stützengrün, 15.04.2024

Viehweg, 
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die
Ortschaftsratswahl in der Ortschaft Hundshübel der Gemeinde Stützengrün

am Sonntag, dem 09.06.2024

Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum Europäischen Parlament und 
für die gleichzeitig stattfindenden Kommunalwahlen (Kreistags-, Gemeinderats- und 

Ortschaftsratswahl im Ortsteil Hundshübel) am 09. Juni 2024

Für die Wahl des Ortschaftsrates wurden folgende 2 Wahlvorschläge zugelassen:

1. Das verbundene Wählerverzeichnis für 
die Europawahl und die Kommunalwah-
len für die Wahlbezirke der Gemeinde 
Stützengrün wird in der Zeit vom 20. bis 
24. Mai 2024 - während der allgemeinen

Öffnungszeiten an Werktagen 
 Montag   09:00 – 12:00 Uhr
 Dienstag   09:00 – 12:00 Uhr und
   12:30 – 18:00 Uhr
 Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und
   12:30 – 15:30 Uhr
 Freitag  09:00 – 12:00 Uhr

Lfd. Nr.- Bezeichnung 
des Wahlvorschlags
(Partei/
Wählervereinigung
Kurzbezeichnung/
Kennwort)

Lfd. Nr.-Bewerber
(Familienname,
Vorname)

Beruf oder Stand Geburtsjahr Anschrift
(PLZ, Wohnort)

1. Christlich
Demokratische Union
Deutschlands
CDU

01 Richtsteiger-Müller, Jana

02 Brückner, Ute

03 Göckritz, Helen

04 Müller, Thomas

05 Müller, Claudia

06 Preiß, Benjamin

selbstständige Versicherungs-
maklerin

Lehrerin

Journalistin/Praxisangestellte

Technischer Zeichner 

Fachbereichsleiterin

Lehrer

1981

1962

1977

1981

1966

1987

08328 Stützengrün

08328 Stützengrün

08328 Stützengrün

08328 Stützengrün

08328 Stützengrün

08328 Stützengrün
2. Unabhängige
Wählervereinigung
UWV

01 Bretschneider, Steffi

02 Friedrich, Robert

Bauingenieurin

selbstständiger Gärtner

1959

1981

08328 Stützengrün

08328 Stützengrün

 in der (Ort der Einsichtnahme) Gemein-
deverwaltung Stützengrün, Zimmer 
6, Hübelstraße 12, 08328 Stützengrün 
(nicht barrierefrei)

 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme 
bereitgehalten.

 Jeder Wahlberechtigte hat das Recht, 
Einsicht in das Wählerverzeichnis zu 
nehmen, um die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu seiner Person im Wäh-
lerverzeichnis eingetragenen Daten zu 

überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen überprüfen will, 
hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus 
denen sich eine Unrichtigkeit oder Un-
vollständigkeit des Wählerverzeichnisses 
ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung 
besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegis-
ter eine Auskunftssperre gemäß § 51 Abs. 
1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen 
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ist. Innerhalb der Frist zur Einsichtnahme 
sind die Einsichtnahme in das Wähler-
verzeichnis durch Wahlberechtigte und 
das Anfertigen von Auszügen aus dem 
Wählerverzeichnis zulässig, soweit dies 
im Zusammenhang mit der Prüfung des 
Wahlrechts einzelner bestimmter Perso-
nen steht. Die Auszüge dürfen nur für die-
sen Zweck verwendet und unbeteiligten 
Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

 Das Wählerverzeichnis wird im automa-
tisierten Verfahren geführt. Die Einsicht-
nahme ist durch ein Datensichtgerät mög-
lich, welches nur von einem Bediensteten 
der Gemeindeverwaltung Stützengrün 
bedient werden darf.

 Wählen kann nur, wer in das Wähler-
verzeichnis eingetragen ist oder einen 
(getrennten) Wahlschein für die Eu-
ropawahl und einen (gemeinsamen) 
Wahlschein für die Kommunalwahlen 
hat.

2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wähler-
verzeichnis für unrichtig oder unvollstän-
dig hält, kann innerhalb der unter Punkt 
1 genannten Öffnungszeiten, spätestens 
am 24. Mai 2024 bis 12:00 Uhr bei der  
(Dienststelle, Gebäude, Zimmer) Ge-
meindeverwaltung Stützengrün, Zim-
mer 6, Hübelstraße 12, 08328 Stützen-
grün

 Einspruch einlegen bzw. Antrag auf Be-
richtigung stellen. Der Einspruch/Antrag 
kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt/gestellt werden. 
Soweit die behaupteten Tatsachen nicht 
offenkundig sind, hat der Antragsteller die 
erforderlichen Beweismittel beizufügen.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerver-
zeichnis eingetragen sind, erhalten bis 
spätestens zum 19. Mai 2024 eine ver-
bundene Wahlbenachrichtigung (Wahl-
benachrichtigungsbrief) für die Euro-
pawahl und die Kommunalwahlen. In der 
Wahlbenachrichtigung ist vermerkt, für 
welche Wahl/en sie gilt.

 Die Benachrichtigungen enthalten auf 
der Rückseite einen Vordruck für einen 
gemeinsamen Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins für die Europawahl und eines 
Wahlscheins für die Kommunalwahlen.

 In der Wahlbenachrichtigung sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, 
in dem die Wahlberechtigten zu wählen 
haben. Barrierefrei zugängliche Wahlräu-
me sind mit einem Rollstuhlpiktogramm 
gekennzeichnet. Ein Verzeichnis der bar-
rierefrei zugänglichen Wahlräume liegt 
während der allgemeinen Öffnungszeiten 
bei der (Dienststelle, Gebäude, Zimmer) 

 Gemeindeverwaltung Stützengrün, 
Zimmer 6, Hübelstraße 12, 08328 Stüt-
zengrün

 zur Einsichtnahme aus.

 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten 
hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, 
muss Einspruch gegen das Wählerver-
zeichnis einlegen bzw. die Berichtigung 
des Wählerverzeichnisses beantragen, 
wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er 

sein Wahlrecht nicht ausüben kann.
 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das 

Wählerverzeichnis eingetragen werden 
und die bereits Wahlschein/e und Brief-
wahlunterlagen beantragt haben, erhalten 
keine Wahlbenachrichtigung.

 Die Kommunalwahlen und die Europa-
wahlen finden gleichzeitig statt. Wahlbe-
rechtigte, die bei den Kommunalwahlen 
und bei der Europawahl durch Briefwahl 
wählen wollen, müssen jeweils gesonder-
te Wahlbriefe absenden.

4. Wer einen Wahlschein
−  für die Wahl des Europäischen Parlaments 

hat, kann durch Stimmabgabe in einem 
beliebigen Wahlraum dieses Landkreises, 
in dem der Wahlschein ausgestellt ist, 

 oder durch Briefwahl an dieser Wahl teil-
nehmen.

−  für die Kommunalwahlen hat, kann an 
der/den Wahl/en durch Stimmabgabe in 
einem beliebigen Wahlraum des jeweils 
kleinsten Wahlgebietes für das er die 
Wahlberechtigung besitzt und wenn die-
ses Gebiet in Wahlkreise eingeteilt ist, 
des für ihn zuständigen Wahlkreises, oder 
durch Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein für die Europawahl 
erhält auf Antrag

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetrage-
ner Wahlberechtigter,

5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis einge-
tragener Wahlberechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Ver-
schulden die Antragsfrist auf Aufnahme 
in das Wählerverzeichnis bei Deutschen 
nach § 17 Abs. 1 der Europawahlord-
nung, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 
2 der Europawahlordnung bis zum 19. 
Mai 2024 oder die Einspruchsfrist gegen 
das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 
der Europawahlordnung bis zum 24. Mai 
2024 versäumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der 
Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist bei 
Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europa-
wahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 
17a Abs. 2 der Europawahlordnung oder 
der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1 der 
Europawahlordnung entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchs-
verfahren festgestellt worden und die 
Feststellung erst nach Abschluss des 
Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der 
Gemeindebehörde gelangt ist.

6. Einen Wahlschein für die Kommunal-
wahlen erhält auf Antrag

6.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetrage-
ner Wahlberechtigter,

6.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis einge-
tragener Wahlberechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Ver-
schulden versäumt hat, rechtzeitig die Be-
richtigung des Wählerverzeichnisses bis 
zum 24. Mai 2024 zu beantragen (§ 4 Abs. 
2 und 3 des Kommunalwahlgesetzes),

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der 
Wahl erst nach Ablauf der Frist zur Ein-
sichtnahme (24. Mai 2024) entstanden ist 
oder

c) wenn sein Wahlrecht im Beschwerdever-
fahren festgestellt worden ist.

7. Wahlscheine können von in das Wähler-
verzeichnis eingetragenen Wahlberechtig-
ten bis zum 7. Juni 2024, 18:00 Uhr, bei 
der Gemeinde  (Dienststelle, Gebäude, 
Zimmer) Gemeindeverwaltung Stützen-
grün, Zimmer 6, Hübelstraße 12, 08328 
Stützengrün

 mündlich aber nicht fernmündlich (tele-
fonisch), schriftlich oder elektronisch be-
antragt werden. Die Schriftform gilt auch 
durch Telefax oder E-Mail gewahrt. Im 
Fall nachweislich plötzlicher Erkrankung, 
die ein Aufsuchen  des Wahlraums nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag 
noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr gestellt 
werden. Wahlberechtigte, die glaubhaft 
versichern, dass ihnen die beantragten 
Wahlscheine nicht zugegangen sind, kön-
nen bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, 
neue Wahlscheine beantragen. Im Antrag 
sind Familienamen, Vornamen, Geburtsda-
tum und Anschrift (Straße, Hausnummer, 
Postleitzahl, Ort) des Wahlberechtigten 
anzugeben. Des Weiteren soll die laufende 
Nummer, unter der er im Wählerverzeich-
nis geführt wird, angegeben werden. 

 Nicht in das Wählerverzeichnis einge-
tragene Wahlberechtigte können aus 
den unter Nr. 5.2 Buchstaben a) bis c) und 
unter Nr. 6.2 Buchstaben a) bis c) angege-
benen Gründen den Antrag auf Erteilung 
von Wahlscheinen noch bis zum Wahl-
tag, 15:00 Uhr, stellen.

 Wer den Antrag für einen anderen bei der 
Europawahl stellt, muss durch Vorlage ei-
ner schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Wahlberech-
tigte mit Behinderungen können sich der 
Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 Wer den Antrag für einen anderen bei den 
Kommunalwahlen stellt, ausgenommen er 
ist als Hilfsperson eines Wahlberechtigten 
mit Behinderungen tätig, muss durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht nach-
weisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein 
Wahlberechtigter mit Behinderungen kann 
sich für die Antragstellung der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. Die Hilfsperson 
muss das 16. Lebensjahr vollendet haben.

8. Mit dem Wahlschein für die Europawahl 
erhalten die Wahlberechtigten

- einen amtlichen weißlichen Stimmzettel 
für die Europawahl,

- einen amtlichen blauen Stimmzettelum-
schlag für die Europawahl,

- einen amtlichen hellroten Wahlbriefum-
schlag mit der Anschrift, an die der Wahl-
brief zurückzusenden ist,  

 und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.

 Der Wahlberechtigte erhält für die Kom-
munalwahlen

- einen Wahlschein mit Angabe der Wahl/
en, für die der Wahlberechtigte wahlbe-
rechtigt ist,

- einen amtlichen hellgrünen Stimmzettel 
für die Wahl zum Gemeinderat (wenn im 
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Wahlschein angegeben),
- einen amtlichen beigefarbenen Stimmzet-

tel für die Wahl zum Ortschaftsrat (wenn 
im Wahlschein angegeben),

- einen amtlichen hellroten Stimmzettel für 
die Wahl zum Kreistag (wenn im Wahl-
schein angegeben),

- einen amtlichen gelben Stimmzettelum-
schlag,

- einen amtlichen grünen Wahlbriefum-
schlag mit der Anschrift, an die der Wahl-
brief zurückzusenden ist,     

 und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.

 Holt der Wahlberechtigte persönlich den 
Wahlschein und die Briefwahlunterla-
gen ab, so kann er die Briefwahl an Ort 
und Stelle ausüben. Die Abholung von 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen für 
einen anderen ist nur möglich, wenn die 
Berechtigung zur Empfangnahme der Un-
terlagen durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachgewiesen wird und die be-
vollmächtigte Person nicht mehr als vier 
Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der 
Gemeindebehörde vor Empfangnahme 
der Unterlagen schriftlich zu versichern. 
Auf Verlangen hat sich die bevollmäch-
tigte Person auszuweisen.

 Bei der Briefwahl muss der Wähler die 
Wahlbriefe mit den Stimmzetteln in den 
Stimmzettelumschlägen und den Wahl-
scheinen getrennt für die Europawahl 
und die Kommunalwahlen so rechtzeitig 
an die angegebene Stelle absenden, dass 
die Wahlbriefe für die Europawahl und 
die Kommunalwahlen dort spätestens 
am Wahltag bis 18:00 Uhr eingehen.

 Später eingehende Wahlbriefe werden bei 
den Wahlen nicht berücksichtigt.

9. Wer durch Briefwahl wählt
- kennzeichnet persönlich den/die jeweili-

gen Stimmzettel,
- legt ihn/sie für die Europawahl in den 

amtlichen blauen Stimmzettelumschlag 
und für die Kommunalwahlen (Gemein-
deratswahl, Ortschaftsratswahl und Kreis-
tagswahl) in den gelben Stimmzettelum-
schlag und verschließt diese, 

- unterzeichnet die entsprechenden Versiche-
rungen an Eides statt zur Briefwahl unter 
Angabe des Datums der Unterzeichnung,

- steckt die verschlossenen Stimmzettelum-
schläge und die betreffenden Wahlscheine 
in die amtlichen Wahlbriefumschläge (Eu-
ropawahl: hellroter Wahlbriefumschlag, 
Kommunalwahlen: grüner Wahlbriefum-
schlag) und

- sendet die Wahlbriefe an die aufgedruckte 
Adresse.

 Ein Wahlberechtigter, der des Lesens un-
kundig oder wegen einer Behinderung an 
der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, 
kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe ei-
ner anderen Person bedienen. Die Hilfs-
person muss das 16. Lebensjahr vollendet 
haben. Die Hilfeleistung ist auf technische 
Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahl-
berechtigten selbst getroffenen und ge-
äußerten Wahlentscheidung beschränkt. 

Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die 
unter missbräuchlicher Einflussnahme er-
folgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung des Wahlberechtigten 
ersetzt oder verändert oder wenn ein In-
teressenskonflikt der Hilfsperson besteht. 
Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung 
der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der 
Hilfeleistung von der Wahl einer anderen 
Person erlangt hat.

 
 Nähere Hinweise zur Briefwahl sind den 

Merkblättern für die Briefwahl, die mit 
den Briefwahlunterlagen übersandt wer-
den, zu entnehmen.

 Der rote Wahlbrief für die Europawahl 
wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ohne besondere Versen-
dungsform ausschließlich von der Deut-
schen Post AG unentgeltlich befördert;

 Der grüne Wahlbrief für die Kommunal-
wahlen wird innerhalb der Bundesrepub-
lik Deutschland von der Deutschen Post 
AG als Großbrief ohne besondere Ver-
sendungsform unentgeltlich befördert.

 Die Wahlbriefe können auch bei den auf 
den Wahlbriefen angegebenen Stellen ab-
gegeben werden.

10. Informationen zum Datenschutz
 Diese Bekanntmachung ist zugleich die 

datenschutzrechtliche Information der 
Betroffenen im Sinne von Artikel 13 der 
Datenschutz-Grundverordnung über die 
für die Berichtigung des Wählerverzeich-
nisses und für die Erteilung eines Wahl-
scheins verarbeiteten personenbezogenen 
Daten:

10.1
a) Wurde ein Antrag auf Eintragung ins Wäh-

lerverzeichnis gestellt oder Einspruch ge-
gen die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
des Wählerverzeichnisses eingelegt, so 
erfolgt die Verarbeitung der in diesem 
Zusammenhang angegebenen personen-
bezogenen Daten zur Bearbeitung des An-
trages bzw. des Einspruchs auf der Grund-
lage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c 
und e der Datenschutz-Grundverordnung 
i. V. m. § 4 des Europawahlgesetzes, § 
17 Absatz 1 des Bundeswahlgesetzes 
und den §§ 14 bis 17b, §§ 20 bis 22 der 
Europawahlordnung sowie i. V. m. §§ 4, 
33,37a, 48 des Kommunalwahlgesetzes 
und § 9 der Sächsischen Kommunalwahl-
ordnung.

b) Wurde ein Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins gestellt, so erfolgt die Verar-
beitung der in diesem Zusammenhang an-
gegebenen personenbezogenen Daten zur 
Bearbeitung des Antrages auf der Grund-
lage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c 
und e der Datenschutz-Grundverordnung 
i. V. m. § 4 des Europawahlgesetzes, § 17 
Absatz 2 des Bundeswahlgesetzes und 
den §§ 24 bis 29 der Europawahlordnung 
sowie i. V. m. §§ 5 Absatz 1, 33, 37a, 48 
des Kommunalwahlgesetzes und den §§ 
12 und 13 der Sächsischen Kommunal-
wahlordnung.

c) Haben Sie eine Vollmacht für die Bean-
tragung eines Wahlscheins und/oder für 

die Abholung des Wahlscheins mit Brief-
wahlunterlagen ausgestellt, so erfolgt die 
Verarbeitung der von Ihnen und dem Be-
vollmächtigten in diesem Zusammenhang 
angegebenen personenbezogenen Daten 
zur Prüfung der Bevollmächtigung und der 
Berechtigung des Bevollmächtigten für die 
Beantragung eines Wahlscheins bzw. den 
Empfang des Wahlscheins und der Brief-
wahlunterlagen auf der Grundlage von 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und e der 
Datenschutz-Grundverordnung i. V. m. mit 
§ 4 des Europawahlgesetzes, § 17 Absatz 2 
des Bundeswahlgesetzes und § 26 Absatz 
3, § 27 Absatz 5 der Europawahlordnung 
sowie i. V. m. §§ 5 Absatz 1, 33,37a, 48 
des Kommunalwahlgesetzes und den § 13 
Absatz 2, § 14 Absatz 4 und 6 der  Sächsi-
schen Kommunalwahlordnung.

d) Die Gemeinde führt Verzeichnisse über 
erteilte Wahlscheine, § 27 Absatz 6 der 
Europawahlordnung, § 14 Absatz 8 der 
Sächsischen Kommunalwahlordnung, 
ein Verzeichnis über für ungültig erklärte 
Wahlscheine, § 27 Absatz 8 der Europa-
wahlordnung, § 14 Absatz 11 der Sächsi-
schen Kommunalwahlordnung, sowie ein 
Verzeichnis über die Bevollmächtigten 
und die an sie ausgehändigten Wahlschei-
ne, § 14 Absatz 4 Satz 5 der Sächsischen 
Kommunalwahlordnung.

10.2 
 Sie sind nicht verpflichtet, die personen-

bezogenen Daten bereitzustellen. Eine 
Bearbeitung des Antrages auf Eintragung 
in das Wählerverzeichnis, des Einspruchs 
gegen das Wählerverzeichnis und des An-
trages auf Erteilung eines Wahlscheins so-
wie die Erteilung bzw. Aushändigung des 
Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen 
an einen Bevollmächtigten ist ohne die 
Angaben nicht möglich.

10.3 
 Verantwortlich für die Verarbeitung der 

angegebenen personenbezogenen Daten 
ist die Gemeinde. Die Kontaktdaten des 
behördlichen Datenschutzbeauftragten 
sind: Postanschrift Sascha Goll, Becht-
le GmbH & Co. KG, – IT-Systemhaus 
Chemnitz-, Neefestraße 78, 09119 
Chemnitz

10.4 
 Im Falle einer Beschwerde gegen die 

Versagung der Eintragung ins Wählerver-
zeichnis, gegen die Ablehnung des Ein-
spruchs gegen das Wählverzeichnis oder 
gegen die Versagung des Wahlscheins ist 
Empfänger der personenbezogenen Daten 
für die Europawahl der Kreiswahlleiter 

 Postanschrift Paulus-Jenisius-Straße 24, 
09456 Annaberg-Buchholz

 für die Gemeinderatswahl und die Ort-
schaftsratswahl das Landratsamt Erzge-
birgkreis, Standort und Postanschrift

 Paulus-Jenisius-Straße 24, 09456 Ann-
aberg-Buchholz

 für die Kreistagswahl die Landesdirektion 
Chemnitz, Standort und Postanschrift Alt-
chemnitzer Straße 41, 09120 Chemnitz

 als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde. 
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Im Verfahren der Wahlprüfung/Wahlan-
fechtung können auch die zuständigen 
Rechtsaufsichtsbehörden, die Verwal-
tungsgerichte sowie der Sächsische 
Verfassungsgerichtshof, im Fall von 
Wahlstraftaten auch die Strafverfolgungs-
behörden und andere Gerichte Empfänger 
der personenbezogenen Daten sein.

10.5
 Wählerverzeichnisse, Wahlscheinver-

zeichnisse, Verzeichnisse der ungültigen 
Wahlscheine sowie Verzeichnisse über die 
Bevollmächtigten und die an sie ausgehän-
digten Wahlscheine sind nach Ablauf von 
sechs Monaten seit der Wahl zu vernichten, 
soweit nicht gemäß § 83 Absatz 2 der Eu-
ropawahlordnung, § 62 Absatz 2 der Säch-
sischen Kommunalwahlordnung

- der Bundeswahlleiter mit Rücksicht auf 
ein schwebendes Wahlprüfungsverfahren 
etwas anderes anordnet, 

- die Entscheidung über die Gültigkeit der 
Kommunalwahl noch angefochten ist oder

- sie für die Strafverfolgungsbehörde zur Er-
mittlung einer Wahlstraftat von Bedeutung 
sein können.

10.6

 Bei Vorliegen der gesetzlichen Vorausset-
zungen stehen Ihnen folgende Rechte zu:

- Recht auf Auskunft über Sie betreffende 
personenbezogene Daten (Artikel 15 Da-
tenschutz-Grundverordnung)

- Recht auf Berichtigung der Sie betref-
fenden unrichtigen personenbezogenen 
Daten (Artikel 16 Datenschutz-Grundver-
ordnung)

- Recht auf Löschung personenbezogener 
Daten (Artikel 17 Datenschutz-Grundver-
ordnung)

- Recht auf Einschränkung der Verarbei-
tung personenbezogener Daten (Artikel 
18 Datenschutz-Grundverordnung)

 Einschränkungen ergeben sich aus den 
wahlrechtlichen Vorschriften, insbe-
sondere durch die Vorschriften über das 
Recht auf Einsichtnahme in das Wähler-
verzeichnis und den Erhalt einer Kopie, 
§ 4 des Europawahlgesetzes, § 17 Absatz 
1 des Bundeswahlgesetzes i. V. m. § 20 
der Europawahlordnung; §§ 4 Absatz 2, 
33, 37a, 48 des Kommunalwahlgesetzes 
i. V. m. § 8 Absatz 2 und 3 der Sächsi-
schen Kommunalwahlordnung, durch die 
Vorschriften über den Einspruch und die 
Beschwerde gegen das Wählerverzeich-

nis, § 4 des Europawahlgesetzes, § 17 Ab-
satz 1 des Bundeswahlgesetzes i. V. m. §§ 
21 und 22 der Europawahlordnung; §§ 4 
Abs. 3 und 4, 33, 37a, 48 des Kommunal-
gesetzes i. V .m. § 9 Absatz 1 der Säch-
sischen Kommunalwahlwahlordnung und 
die Löschungsfristen (siehe Punkt 10.5).

10.7 
 Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbei-

tung der Sie betreffenden personenbezo-
genen Daten nicht rechtmäßig erfolgt, 
können Sie Ihre Beschwerde an die Säch-
sische Datenschutz- und Transparenz-
beauftragte (Postanschrift: Sächsische 
Datenschutz- und Transparenzbeauftrag-
te, Postfach 11 01 32, 01330 Dresden; 
E-Mail: post@sdtb.sachsen.de) richten.

Stützengrün, 15.04.2024

Viehweg, 
Bürgermeister

Wahlbezirke und Wahlräume in der Gemeinde Stützengrün für die
Europawahl und Kommunalwahlen am 09. Juni 2024

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
„Verbrauchermarkt Stützengrün“ Gemeinde Stützengrün

• Wahlbezirk 1: (Vorderdorf Stützengrün)
 Gemeindeverwaltung 
 Stützengrün, Hübelstraße 12
• Wahlbezirk 2: (Neulehn)
 Grundschule Stützengrün, Schulstraße 43 

• Wahlbezirk 3: (Unterstützengrün)
 ehem. FFw-Depot Stützengrün, 
 Bergstraße 49
• Wahlbezirk 4: (OT Lichtenau)
 FFw-Depot Lichtenau, 
 Stützengrüner Str. 2 c

• Wahlbezirk 5: (OT Hundshübel)
 Turnhalle Hundshübel, 
 Gemeindestraße 5

Der Gemeinderat der Gemeinde Stützen-
grün hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
26.03.2024 den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan „Verbrauchermarkt Stützengrün“, 
bestehend aus der Planzeichnung Teil A und 
den textlichen Festsetzungen Teil B, in der 
Fassung 02/2024 als Satzung beschlossen.

Der räumliche Geltungsbereich des vor-
habenbezogenen Bebauungsplans befindet 
sich im direkten nördlichen Anschluss an 
das Gewerbegebiet Stützengrün auf der öst-
ichen Teilfläche des Flurstücks Nr. 154/2 der 
Gemarkung Lichtenau sowie auf jeweiligen 
Teilflächen der Straßenflurstücke Nr. 407/7 
der Gemarkung Lichtenau und Nr. 130/10 
und 1216/8 der Gemarkung Stützengrün (sie-
he Lageplan). Im Osten bezieht der Geltungs-
bereich die Bundesstraße B 169 (Am Hohen 
Stein/Auerbacher Straße) innerhalb ihres Er-
weiterungsbereiches für einen Linksabbiege-
streifen sowie den straßenbegleitenden Rad-/
Gehweg ein. Im Süden grenzt die Lichtenauer 
Straße an. Im Westen und Norden befindet 
sich angrenzend Landwirtschaftsfläche.

Planungsziel ist die Errichtung eines Lebens-
mittelmarktes mit Bäckerei- und Fleischerei-

filiale sowie eines Getränkemarktes auf der 
Grundlage des Vorhaben- und Erschließungs-
plans der NORMA Lebensmittelfilialbetrieb 
Stiftung & Co. KG Rossau.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebau-
ungsplan in Kraft.

Jedermann kann den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan mit Begründung sowie die 
zusammenfassende Erklärung über die Art 
und Weise, wie die Umweltbelange und die 
Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung berücksichtigt wurden und 
aus welchen Gründen der Plan nach Abwä-
gung gewählt wurde, in der Gemeindeverwal-
tung der Gemeinde Stützengrün, Zimmer 8, 
Hübelstraße 12, 08328 Stützengrün, während 
nachfolgend genannter Sprechzeiten einsehen 
und über den Inhalt Auskunft verlangen:
Montag 09:00 – 12.00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 
 12:30 – 18:00 Uhr
Mittwoch 09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und
 12:30 – 15:30 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
Der rechtskräftige Bebauungsplan mit der Be-

gründung und der zusammenfassenden Erklä-
rung wird ergänzend auch auf der Internetseite 
der Gemeinde Stützengrün unter https://www.
stuetzengruen.de/ sowie über das Zentrale Lan-
desportal Sachsen unter https://buergerbeteili-
gung.sachsen.de zugänglich gemacht.

Bekanntmachungsanordnung:
Auf die Voraussetzung für die Geltendma-
chung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Ab-
wägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 
Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. Unbeacht-
lich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 

3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplans und des Flächennutzungs-
plans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtli-
che Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Gemeinde Stützengrün, Zimmer 8, 
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Hübelstraße 12, 08328 Stützengrün, unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind.
Der vorangegangene Satz gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB be-
achtlich sind.
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten 
Satzungen, die unter Verletzung von Ver-fah-
rens- und Formvorschriften der SächsGemO 
zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. 
Das gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder 

fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit von 

Sitzungen, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt wor-
den sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 
52 Abs. 2 wegen Gesetzeswidrigkeit wi-
dersprochen hat,

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 ge-
nannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet hat oder

b) die Verletzung der Verfahrens- und Form-
vorschriften gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 
geltend gemacht worden, so kann auch nach 
Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen.

Stützengrün, 27.03.2024

Viehweg, 
Bürgermeister

Lageplan mit Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans

Beschluss Nr. GR 7/262/2024 
Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssat-
zung für das Haushaltsjahr 2024 und bestätigt 
den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 
mit Finanzplanungszeitraum von 2025 bis 
2027 in der vorliegenden Fassung.
Ergebnis der Abstimmung:
  10 dafür
  0 dagegen
  0 Stimmenthaltung
 
Beschluss Nr. GR 7/263/2024 
Der Gemeinderat beschließt den Verzicht auf 
die Aufstellung eines Gesamtabschlusses für 
das Haushaltsjahr 2024 gemäß § 88b Sächsi-
sche Gemeindeordnung.
Ergebnis der Abstimmung:
  10 dafür
  0 dagegen
  0 Stimmenthaltung

Beschluss Nr. GR 7/265/2024 
Der Gemeinderat der Gemeinde Stützen-
grün bestellt gemäß § 54 Abs. 1, Satz 5 der 

  Beschlüsse aus den Gemeinderats- und Ausschussitzungen

In der 50. öffentlichen/nichtöffentliche Sitzung des Gemeinderates Stützengrün am 26.03.2024 wurden nachfolgende Beschlüsse gefasst:

Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO), aufgrund des vorliegenden 
Wahlergebnisses, Herrn Wilhelm Görler zu-
sätzlich zum Stellvertreter des Bürgermeisters 
für die Dauer der Verhinderung.
Ergebnis der Abstimmung: 
  9 dafür
  0 dagegen
  1 Stimmenthaltung

Beschluss Nr. GR 7/266/2024 
Der Gemeinderat ermächtigt den Bürgermeis-
ter zum Abschluss von Strom- und Gasliefer-
verträgen für die kommunalen Objekte der 
Gemeinde Stützengrün. Die Ermächtigung 
gilt bis einschließlich Januar 2025. Der Bür-
germeister hat den Gemeinderat über abge-
schlossene Verträge zu informieren.
Ergebnis der Abstimmung: 
  10 dafür
  0 dagegen
  0 Stimmenthaltung

Beschluss Nr. GR 7/267/2024 
Die zum Entwurf des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans „Verbrauchermarkt Stützen-
grün“ in der Fassung 02/2022 vorgebrachten 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Be-
hörden und der sonstigen Träger öffentlicher 
Belange werden entsprechend den Empfeh-
lungen des Abwägungsprotokolls (Anlage) 
beschlossen.
Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, die 
Öffentlichkeit, die berührten Behörden und 
die sonstigen Träger öffentlicher Belange, 
die Stellungnahmen abgegeben haben, von 
diesem Ergebnis unter Angabe der Gründe in 
Kenntnis zu setzen.
Ergebnis der Abstimmung:
  10 dafür
  0 dagegen
  0 Stimmenthaltung

Beschluss Nr. GR 7/268/2024 
1. Aufgrund des § 10 Baugesetzbuch 

(BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), 
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Beschluss Nr. TA 7/057/2024 
Der Technische Ausschuss beschließt, das 
gemeindliche Einvernehmen zur Bauvor-
anfrage vom 21.02.2024 (eingegangen am 
08.03.2024) für das Herstellen einer Feri-
en- und Erholungsnutzung mit Abbruch Be-
standsgebäude und Ersatzbau auf dem Flur-
stück Nr. 314/10 der Gemarkung Hundshübel 

In der 33. öffentlichen/nichtöffentliche Sitzung des Technischen Ausschusses am 11.04.2024 wur-
den nachfolgende Beschlüsse gefasst:

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
394) sowie nach § 89 Sächsische Bauord-
nung (SächsBO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 11.05.2016 (Sächs-
GVBl. S. 186), zuletzt geändert durch 
Artikel 24 des Gesetzes vom 20.12.2022 
(SächsGVBl. S. 705), beschließt der Ge-
meinderat der Gemeinde Stützengrün in 
seiner öffentlichen Sitzung den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan „Verbrau-
chermarkt Stützengrün“ in der Fassung 
02/2024, bestehend aus der Planzeich-
nung Teil A und den textlichen Festset-
zungen Teil B, als Satzung.

 Der räumliche Geltungsbereich des vor-
habenbezogenen Bebauungsplans befin-
det sich im direkten nördlichen Anschluss 
an das Gewerbegebiet Stützengrün auf 
der östlichen Teilfläche des Flurstücks 
Nr. 154/2 der Gemarkung Lichtenau so-
wie auf jeweiligen Teilflächen der Stra-
ßenflurstücke Nr. 407/7 der Gemarkung 
Lichtenau und Nr. 130/10 und 1216/8 der 
Gemarkung Stützengrün.

 Im Osten bezieht der Geltungsbereich die 
Bundesstraße B 169 (Am Hohen Stein/

Auerbacher Straße) innerhalb ihres Er-
weiterungsbereiches für einen Linksab-
biegestreifen sowie den straßenbegleiten-
den Rad-/Gehweg ein. Im Süden grenzt 
die Lichtenauer Straße an. Im Westen und 
Norden befindet sich Landwirtschaftsflä-
che (siehe Lageplan).

 Planungsziel ist die Errichtung eines 
Lebensmittelmarktes mit Bäckerei- und 
Fleischereifiliale sowie eines Getränke-
marktes auf der Grundlage des Vorhaben- 
und Erschließungsplans der NORMA Le-
bensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG 
Rossau sowie dessen Erschließung.

2. Die Begründung mit Umweltbericht in 
der Fassung 02/2024 wird gebilligt. 

Der Beschluss des Bebauungsplanes ist als-
dann ortsüblich bekannt zu machen. Dabei 
ist anzugeben, wo der Bebauungsplan und 
die Begründung mit Umweltbericht sowie 
die zusammenfassende Erklärung nach § 10 a 
BauGB während der Sprechzeiten eingesehen 
werden und über den Inhalt Auskunft verlangt 
werden kann.
Ergebnis der Abstimmung: 
  10 dafür
  0 dagegen
  0 Stimmenthaltung

gemäß § 36 Abs. 1 BauGB und § 69 Abs. 1 
SächsBO zu erteilen.
Ergebnis der Abstimmung: 
  7 dafür
  0 dagegen
  0 Stimmenthaltung

Allgemeine Informationen aus der Verwaltung

Wahlbenachrichtigungsbrief 
statt Wahlbe-
nachrichtigungskarte!

Wahlscheinbeantragung auch 
wieder Online möglich

Es dauert nicht mehr lange, dann werden die 
wahlberechtigten Bürger der Gemeinde Stüt-
zengrün aufgefordert, am 09. Juni 2024 zur 
Wahl zu gehen. 
Bisher erfolgte dies stets mit einer Wahlbe-
nachrichtigungskarte. Auf ihr standen alle not-
wendigen Informationen – von der Nummer 
im Wählerverzeichnis bis hin zum Wahllokal, 
in dem zu wählen ist. 
„Diese Wahlbenachrichtigungskarten wird es 
nicht mehr geben“
Die Wähler erhalten einen geschlossenen Brief.
Alle bisherigen Angaben sind sind auch in dem 
Wahlbrief enthalten, wie auch der Wahlschein-
antrag für die Briefwahl auf der Rückseite

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die 
Beantragung von Wahlscheinen für die am 
09.06.2024 stattfindenden Europa- und Kom-
munalwahlen auch wieder Online möglich ist. 
Scannen Sie hierzu den auf Ihrem Wahlbrief 
aufgedruckten QR-Code und sie werden direkt 
auf die entsprechende Antragsseite weiterge-
leitet. Oder nutzen Sie den auf unserer Internet-
seite eingestellten Link. Für Rückfragen steht 
Ihnen die Gemeindeverwaltung jederzeit gern 
zur Verfügung.

Wahlbescheinigung, Musterbrief
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Zurückschneiden von Bäumen, Hecken und Sträuchern, Einhaltung des Lichtraumprofils

Hinweise zur Benutzung von Rasenmähern

Beratungstermine enviaTel Breitbandausbau

Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale Dienste

Hiermit fordern wir alle Grundstücksbesitzer 
auf, ihren Hecken, Bäume und Sträucher zu 
überprüfen und gegebenenfalls so zurückzu-
schneiden, dass sie keine Verkehrshindernisse 
im Bereich von Straßeneinmündungen dar-
stellen und die Sicht in die Fahrbahn und auf 

Entsprechend der Geräte- und Maschinenlärm-
verordnung bitten wir um Beachtung folgender 
Benutzungszeiten von Rasenmähern, Hecken-
scheren, tragbare Motorkettensäge, Beton- und 
Mörtelmischern, Rasentrimmern/ Rasenkan-
tenschneidern, Vertikutierern, Schredder/ Zer-

Im Rahmen des geförderten Glasfaserausbaus 
findet in der Gemeindeverwaltung in Stützen-
grün, Hübelstr. 12, Zimmer 2 eine Bürger-
sprechstunde statt. 

Im Betriebsgebäude des Zweckverbandes 
Kommunale Dienste fand am Donnerstag, dem 
18. April 2024 eine öffentliche Sitzung der Ver-
bandsversammlung statt. Folgende Beschlüsse 
wurden gefasst:
- ZKD001/2024 Lieferung und Finanzie-

Mitteilungen aus dem Ordnungsamt

Verkehrszeichen behindern. Es ist darauf zu 
achten, dass die Gehwege durch hineinragende 
Äste und Zweige nicht unpassierbar werden. 
Im Allgemeinen ist über die Gehwege ein 
Raum von mindestens 2,25 m Höhe sowie ein 
seitlicher Sicherheitsraum von 0,75 m und über 

den Fahrbahnen eine lichte Höhe von mindes-
tens 4,50 m freizuhalten. 
Die Gemeindeverwaltung bittet um Beach-
tung, um Einzelaufforderungen zu vermeiden.

kleinerer (sog. Häcksler):
montags bis samstags von 7:00 – 20:00 Uhr.
Freischneider, Grastrimmer/ Graskantenschnei-
der, Laubbläser und Laubsammler dürfen  
mit EG-Umweltzeichen
montags bis samstags von 7:00 – 20:00 Uhr,

ohne EG-Umweltzeichen
montags bis samstags von 09:00 – 13:00 Uhr
und von 15:00 – 17:00 Uhr
betrieben werden.
Die Benutzung aller Geräte an Sonn- und Fei-
ertagen ist verboten!

Dienstag, 21.05.2024 
 10 – 12 Uhr und 14 – 17 Uhr
Dienstag, 28.05.2024 
 10 – 12 Uhr und 14 – 17 Uhr

Vor Ort werden alle Fragen rund um das Aus-
bauprojekt sowie zu den Highspeed-Internet-
produkten beantwortet.

rung eines Geräteträgers mit 
 Streuaufsatz
- ZKD002/2024 Lieferung und Finanzie-

rung eines Geräteträgers
- ZKD003/2024 Lieferung eines Klein-

transporters

Der wesentliche Inhalt der Beschlüsse wird 
auf der Homepage des Zweckverbandes ver-
öffentlicht: www.zweckverband-kommuna-
le-dienste.de/zweckverband/beschluesse. 
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Restabfalltonnen  
Die Abfuhr Restabfalltonnen erfolgt in 
Stützengrün am
 Samstag, 11. Mai und
 25. Mai

OT Lichtenau und Hundshübel
Dienstag, 7. Mai und

 Mittwoch, 22. Mai

Nur Talsperrenweg (OT Hundshübel)
Montag, 6. Mai und

 Dienstag, 21. Mai

Schadstoff mobil:  
Donnerstag, 
2. Mai

OT Hundshübel Parkplatz Linde 13:15 bis 14:00 Uhr
OT Lichtenau Parkplatz vor Feuerwehr 15:15 bis 16:00 Uhr
Stützengrün Parkplatz Kuhberg 16:30 bis 17:15 Uhr

Termine der Müllabfuhr, Abfuhr gelber Wertstoff tonnen, Papiertonnen und der Biotonnen

FFW Stützengrün, Dienste
07.05.  17:00 Uhr Atemschutzübungsan-

lage
10.05.  18:00 Uhr Instandhaltungs- und 

Pfl egedienst
24.05.  18:00 Uhr gem. Dienst Technische 

Hilfe/Rettung

Feuerwehr-Report

Abfuhr der gelben Wertstoff tonnen
Die Abfuhr der gelben Wertstoff tonnen erfolgt 
in Stützengrün, im Ortsteil Hundshübel und im 
Ortsteil Lichtenau am
 Donnerstag, 2. Mai und 
 Mittwoch, 15. Mai und 29. Mai

Achtung: Die gelben Tonnen an der 
Alten Straße, Eibenstocker Straße, Am Vor-
stau, Gemeindestraße, Hauptstraße, Neue 
Siedlung, Poststraße, Schulberg, Schulweg 
und Siedlung werden gesondert geleert am
 Samstag, 4. Mai und
 Freitag, 17. Mai und 31. Mai

Abfuhr der Biotonnen
Die Abfuhr der Biotonnen erfolgt in Stützen-
grün und den Ortsteilen Lichtenau und 
Hundshübel jeweils am:

Samstag, 4. Mai, 
 Montag, 13. Mai und
 Freitag, 17./24./31. Mai

Entleerung der Papiertonnen 
Stützengrün und OT Lichtenau:

Montag, 6. Mai und Freitag, 31. Mai 
OT Hundshübel:
 Mittwoch, 22. Mai
Nur Talsperrenweg (OT Hundshübel)

Dienstag, 7. Mai

FFW Hundshübel, Dienste
11.05. 09:00 Uhr Kettensägenausbildung
24.05. 18:30 Uhr FwDV 3 gem. Dienst 

„Techn. Hilfe“

FFW Lichtenau, Dienste
07.05. 17:00 Uhr Atemschutzübungsanla-

ge
10.05. 18:30 Uhr Staff el im TH-Einsatz
24.05. 18:30 Uhr gem. Dienst Technische 

Hilfe

Gemeindejugendfeuerwehr, Dienste
11.05. 13:30 Uhr Fahrzeug- und Geräte-

kunde HLF/MTW
25.05. 14:00 Uhr Spiel, Sport, Spaß

Bambinifeuerwehr, Dienste
04.05. 10:00 Uhr Sportliche Aktivität
18.05. 10:00 Uhr Ausfl ug zur Feuerwehr

Sprech- und Öff nungszeiten
Die Gemeindeverwaltung ist geöff net:

Montag von 9:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag  von 9:00 bis 12:00 Uhr 

und von 12:30 bis 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen   
Donnerstag von 9:00 bis 12:00 Uhr 

und von 12:30 bis 15:30 Uhr
Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr

Außerhalb der Öff nungszeit sind Termine 
nach Vereinbarung möglich!

Hinweis: Am Freitag, dem 10. Mai 2024 
bleibt die Gemeindeverwaltung für den 
Publikumsverkehr geschlossen.

Sprechzeit der Ortsvorsteherin, Frau Jana 
Richtsteiger-Müller, OT Hundshübel

Dienstag, 14.05. von 17 - 18 Uhr
 Dienstag, 28.05. von 17 - 18 Uhr   
 im Feuerwehrdepot Hundshübel 
Außerhalb der Sprechzeiten sind Fragen und 
Anliegen gern beantwortet.

Tel. 037462/28649
Mobil: 0172/9194483
Mail: jarimue@outlook.de

Die Bücherei im Bürgerhaus, Hübelstraße 
12a, ist geöff net:
Dienstag von 16:00 bis 18:30 Uhr
Donnerstag  von 16:00 bis 18:00 Uhr

E-Mail-Adressen und Rufnummern der Gemeindeverwaltung

Unsere e-mail-Adressen:
Herr Viehweg v.viehweg@stuetzengruen.de
Frau Völker s.voelker@stuetzengruen.de
Frau Leistner c.leistner@stuetzengruen.de
Frau Lehmann j.lehmann@stuetzengruen.de
Frau Päßler meldestelle@ stuetzengruen.de
Frau Weidlich a.weidlich @stuetzengruen.de

Frau Modes k.modes@stuetzengruen.de
Herr Müller m.mueller@ stuetzengruen.de
Frau Tröger n.troeger@stuetzengruen.de
Frau Höpke bibliothek@stuetzengruen.de
Bibliothek

Die Gemeindeverwaltung ist unter der Ruf-Nr. 654-0 und per Fax-Nr. 654-50 zu erreichen.
Die einzelnen Mitarbeiter sind mit direkter Durchwahl unter den nachstehenden Rufnummern 
erreichbar:

 Bürgermeister Herr Viehweg über Sekretariat 
 Sekretariat Frau Völker 037462/654-11 
 SG Hauptamt
 Soziales/Schulen Frau Leistner /654-20
 Meldewesen/Gewerbe Frau Päßler /654-21 

Kämmerei
 Kämmerin Frau Lehmann /654-42 
 Kasse Frau Modes /654-31
 Steuern Frau Tröger /654-32

Bauamt Frau Weidlich /654-40
  Herr Müller /654-41
Zweckverband Kommunale Telefon: 636955 Fax: 636958
Dienste (Bauhof) www.zweckverband-kommunale-dienste.de

(Kein Zugang für elektronisch signierte sowie für verschlüsselte elektronische Dokumente)

Termin für Ausschuss- und Gemeinderatssitzungen
Verwaltungsausschuss 14. Mai 2024, 18:30 Uhr
Technischer Ausschuss 16. Mai 2024, 18:30 Uhr
Gemeinderat  28. Mai 2024, 18:30 Uhr

Die Tagesordnung zur jeweiligen Sitzung wird rechtzeitig an der amtlichen Anschlagtafel 
am Gemeindeamt, Hübelstraße 12, 08328 Stützengrün, öff entlich bekannt gegeben.
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33. Stützengrüner Musikwoche vom 26. April – 4. Mai 2024
Alle Bürger/-innen und Gäste sind zu diesen 
Veranstaltungen recht herzlich eingeladen. Die 
Veranstaltungen sind alle kostenfrei. Dennoch 
bitten wir an dieser Stelle herzlich um Ihre 

Spenden, um die Unkosten bestreiten zu kön-
nen. Wir danken an dieser Stelle allen Spon-
soren und Förderern, die mit ihrer fi nanziellen 
Unterstützung zum Gelingen beigetragen haben 

und mithelfen, dass Kunst und Kultur in unse-
rem Ort einen festen Stellenwert behalten. Ein 
herzliches Dankeschön Komunale Bürgerstif-
tung Stützengrün und Gemeinde Stützengrün

Ende der Amtlichen Bekanntmachungen

33. S tützengrüner

M U S I KWO C H E
26. April bis
4. Mai 2024

PROGRAMM:

26.04.-28.04.2024
Chor-Wochenende

28.04.2024 - 10.00 Uhr
Gottesdienst Kantate singet
Ev.-Luth. Kirche Stützengrün

29.04.2024 - 18.00 Uhr
Frühlingskonzert der vereinigten Posaunenbläser
der Region
Vorplatz Gemeindeverwaltung

30.04.2024
Höhenfeuer

01.05.2024 - 19.00 Uhr
30 Jahre OPUS 4 Blechbläserensemble
Ev.-Luth. Kirche Stützengrün

02.05.2024 - 19.00 Uhr
Flötentöne mal anders
Ev.-Luth. Kirche Hundshübel

03.05.2024 - 15.30 Uhr
Jubiläumsfest Kindergarten Waldwichtel

04.05.2024 - 15.30 Uhr
Musikalische Familienwanderung
Treffpunkt Parkplatz Kuhberg

04.05.2024 - 19.00 Uhr
Konzert Big Band Universität Leipzig
Turnhalle Grundschule Stützengrün
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Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere Nachbarplaneten

Information zum schnellen Internet

Ermittlungserfolg 

Schneeberg lr Um diese 8 An-
fangsbuchstaben der Planeten ging 
es am 11. April für die Vorschüler 
der Kita „Mäusekiste“. Gemeinsam 
mit Captain „Schnuppe“ und seinem 
Raumschiff „ARGO“ waren die Kin-
der auf Erkundungstour durch un-
ser Sonnensystem. 

In der Sternwarte in Schneeberg 
konnten sie einiges erleben. Nach 
einer kurzen Zwischenlandung auf 
dem Mond ging es weiter zur Venus 
und zum Mars. Dort konnte aus 
der Ferne der Marsrover bestaunt 
werden und anschließend flog das 
Raumschiff noch durch die Ringe 
des Saturn, um wieder mit Treib-

Stützengrün vv Die enviaTel, die 
mit dem Ausbau der Glasfaserinf-
rastruktur in unserer Region beauf-
tragt ist, hat mitgeteilt, dass am 24. 
April ein Anschreiben an alle Haus-
halte verschickt wird. Gemeinsam 
mit einem Informationsprospekt sol-
len Detailinformationen an die künf-
tigen Nutzer vermittelt werden.
Ausgehend von einer Postlaufzeit 
von maximal drei Tagen, sollten 
bis zum Samstag, 27. April alle po-
tenziellen Adressen das Anschrei-
ben im Briefkasten haben. Weitere 

Stützengrün vv Im Vandalismus 
Fall der Kneippanlage Hundshübel 
konnten nicht zuletzt dank Hinwei-
sen aus der Bevölkerung Ermitt-
lungserfolge erzielt werden. Die 
Staatsanwaltschaft hat die Angele-
genheit nunmehr in Händen. 

stoff aufgefüllt zu 
werden. Als die 
Kinder wieder auf 
der Erde ange-
kommen waren, 
konnten sie sich 
noch auf  dem 
Dach der Stern-
warte die Sonne 
und deren Son-
nenflecken an-
schauen. 

Ein toller Vor-
mittag, der den 
Kindern sicher in 
Erinnerung blei-
ben wird.

Kinder der „Mäusekiste“ in der Sternwarte. Foto: Kita „Mäuse-
kiste“

Beratungstermine auch in der Ge-
meindeverwaltung sind für den Mai 
vereinbart. Das ermöglicht eine di-
rekte Klärung mit dem planenden 
und bauverantwortlichen Unterneh-
men. 
Dienstag, 21. Mai 
10:00 bis 17:00 Uhr 
Besprechungsraum EG, 
Hübelstraße 12
Dienstag, 28. Mai 
10:00 bis 17:00 Uhr 
Besprechungsraum EG, 
Hübelstraße 12
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Stützengrün
 08.05.  Rosemarie Bretschneider 70 Jahre
 09.05.  Frank Riller 70 Jahre
 12.05.  Christa Leistner 85 Jahre
 14.05.  Johannes Lenk 90 Jahre
 14.05.  Joachim Neubert 75 Jahre
 15.05. Frieder Geier 75 Jahre
 15.05.  Petra Schöbel 70 Jahre
 16.05.  Anita Glöckner 80 Jahre
 19.05.  Gudrun Leistner 85 Jahre
 22.05. Karin Brückner 70 Jahre
 25.05.  Jutta Faust 70 Jahre
 27.05.  Erika Gruner 80 Jahre
 28.05.  Judit Süß 90 Jahre
 29.05.  Brunhilde Pilz 85 Jahre
Hundshübel 
 13.05. Hans-Joachim Henning 75 Jahre
Lichtenau

03.05. Gisela Härtel 75 Jahre
Die Gemeindeverwaltung Stützengrün gratuliert den Jubilaren recht 
herzlich und wünscht weiterhin Gesundheit und persönliches Wohlergehen.

Gegen Sucht hilft Reden

Begegnungsgruppe Schönheide
Nächster Treff : Mittwoch, 
17. April 2024, 19:00 Uhr • 

Evang.-Methodistische Kirche,
Obere Straße 3 • Schönheide

Ärztliche und zahnärztliche Bereitschaft
Der diensthabende Bereitschaftsarzt kann unter der Telefonnummer 
0375/19222 oder während der Bereitschaftsdienstzeit überregional unter 
der Telefonnummer 116117 erfragt werden. Der Notarzt ist weiterhin über die 
112 zu erreichen.  Der zahnärztliche Notfalldienst kann über die Internetseite 
www.zahnaerzte-in-sachsen.de abgerufen werden.

Wichtige Telefonnummern im Notfall
Rettungsleitstelle für Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt, Bergwacht: Notruf 112 oder Krankentransport un-
ter Telefon 0375/19222 (Auch Auskunft über die Bereitschaft des kassenärztlichen Notdienstes, von Fachärzten, 
Apotheken). Polizei: Notruf 110, Polizeiposten Eibenstock: Schönheider Straße 4, Telefon 037752/559380 
Giftnotruf: Telefon 0361/730730 Störungsrufnummer MITNETZ STROM: 0800/2305070 Landesdirektion 
Chemnitz: 0371/5320 Hauptbereitschaft ZWW – Trinkwasser und Abwasser: 03774/1440

Hotline 
Antenne km3:

03774_13931-03

Gut umsorgt in Schönheide
Wir bieten Ihnen hohe Lebensqualität durch:
•Vollstationäre Pfl ege
•Kurzzeit- und Verhinderungspfl ege
•Hauseigene Küche
• abwechslungsreiche Veranstaltungsangebote
•große parkähnliche Gartenanlage

Lernen 
Sie uns 
kennen

MATERNUS Seniorencentrum Barbara-Uttmann-Stift  
Am Fuchsstein 25  ·  08304 Schönheide
T:  037755 62-0  ·  info.schoenheide@maternus.de  
www.schoenheide.maternus.de

BÜRGERPOLIZIST
Lutz Schüler

Tel.: 037752/55938-0 E-Mail:
lutz.schueler@polizei-sachsen.de

Polizeistandort: Eibenstock, 
Schönheider Straße 4 

Sprechstunde: jeden 1. Dienstag 
im Monat von 16 - 18 Uhr

Ausfahrt des Seniorenkreises
Stützengrün mtl Unsere diesjäh-
rige Ausfahrt führt uns an die Tal-
sperre Kriebstein. Dort werden für 
uns zwei Schiffe mit Imbissangebot 
zu einer einstündigen Rundfahrt auf 
der Talsperre bereitstehen. In der 
nahegelegenen Gaststätte „Seete-

rassen“ können wir uns anschlie-
ßend auf ein gemeinsames Kaffee-
trinken freuen.
Termin: Dienstag, 04. Juni
Abfahrt: 11:00 Uhr ab Bürstenfabrik 
für beide Busse, anschließend an den 
vorgewählten Haltestellen

Rückkehr: ca. 18:30 Uhr – 19:00 Uhr
Der Unkostenbeitrag von ca. 39,00 € 
kann im Bus entrichtet werden. Zur-
zeit sind nur noch wenige Plätze frei. 
Wir freuen uns auf euch. Anmeldung 
und Rückfragen: Regine und Gerhard 
Schmidt, Tel. 4702.

Quelle: www.kriebsteintalsperre.de/frei-
zeit/sehenswertes
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Die nächste Ausgabe vom 
                    

    
erscheint am 1. Juni 2024

Redaktionsschluss 22. Mai 2024

Gemeinde 
Anzeiger 

Liebe Einwohner/innen der Gemein-
de Stützengrün,
an einigen Tagen konnten wir schon 
die Wärme der Sonne tanken und der 
Wonnemonat Mai steht vor der Tür. 
Der Stützengrüner Hutzentreff trifft 

Q
u
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ECKE
sich nicht wie geplant am 14. Mai 
sondern fährt am 13. Mai ins Kaf-
feehaus nach Beerheide. Wer Fragen 
dazu hat oder Interesse mitzufahren, 
kann sich gern per Telefon bei uns 
melden. In der 20. KW wird im Erz-
gebirgskreis die Woche der pflegen-
den Angehörigen durchgeführt und 
am 15. Mai laden wir von 10 – 13 Uhr 
zum Thema Entspannung im Pflege-
alltag zu uns ins Quartiersbüro ein. 
Neben dem Genuss von Roster vom 
Grill kann die neue Entspannungse-
cke mit Massagesessel eingeweiht 
werden und bei einer Handmassage 
alles über die Wirkung von Ölen er-
fahren werden. Wir freuen uns über 
viel Besuch und interessante Gesprä-
che. Eingeladen sind alle Interessier-
ten unabhängig davon, ob aktuell 
Pflege aktiv durchgeführt wird. Wei-

Kerstin Klöppel:   0151-70798991
Franziska Hänel:  0173-9813077
Büro:                  037462-175067

terhin gibt es eine engagierte Dame, 
die liebend gern Rommé spielt und 
dafür Mitstreiter/innen sucht. Auch 
da können Sie sich bei Interesse gern 
an uns wenden. Wir wünschen Euch/
Ihnen eine gute Zeit. Liebe Grüße 
von den Mitarbeitern und Mitarbeite-
rinnen des Quartiersbüros

Herzliche Einladung zum Kaffeenachmittag für pflegende Angehörige
Schönheide mtl Im Rahmen der 
Woche der pflegenden Angehörigen 
laden wir am Mittwoch, dem 15. Mai 
in der Zeit von 15:00 Uhr bis 17:00 
Uhr herzlich in die Räume unserer 
Tagespflege „Carlshof“ in Schönhei-
de ein. Bei Kaffee und Kuchen bieten 
wir Raum für eine Auszeit vom Pfle-
gealltag sowie für den Austausch mit 
anderen Pflegenden.

Zudem steht unser Beratungs-
team an diesem Nachmittag für 
kostenlose und unverbindliche Be-
ratungsgespräche zu folgenden The-
men zur Verfügung:

• Leistungen bei Pflegebedürftig-
keit

• Hilfen/Leistungen in konkreten 
Bedarfssituationen

• Beantragung eines Pflegegrades
• Betreuung und Vollmachten
• Angebote der Diakoniestation 

(häusliche Pflege, Hauswirtschaft 
und Betreuung, Essen auf Rä-
dern, Hausnotruf, Fahrdienst, 
Betreutes Wohnen, Seniorenbe-

gegnungsstätte, Pflegeheime, 
Tagespflege)

Wir freuen uns auf viele interessierte 
Gäste und einen regen Austausch!
Eine telefonische Anmeldung bei 

Frau Seifert unter 037755/55171 ist 
erbeten!

Jeanine Seifert, 
Mitarbeiterin im Bereich 

Öffentlichkeitsarbeit
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Freistaat fördert Ganzjahrestourismus in Stützengrün 

Bürgerinformationsabend in der neuen Turnhalle Hundshübel 

Stützengrün vv Sachsens Touris-
musministerin Barbara Klepsch hat 
am 11. April einen Förderbescheid 
an den Geschäftsführer des Weih-
nachtslandes Stützengrün über-
geben. Das Tourismusministerium 
unterstützt das Unternehmen mit 
472.500 Euro bei der Errichtung 
einer Schaumanufaktur und eines 
Abenteuerspielplatzes im weihnacht-
lichen Stil. Zudem werden Stellflä-
chen für Wohnmobile geschaffen.

„Mit den Fördermitteln unterstützt 
das Tourismusministerium den Auf-
bau des Ganzjahrestourismus in der 
Gemeinde Stützengrün im Erzgebirg-
skreis…“, so Klepsch. Die Fördermittel 
stammen aus dem Programm Ganz-
jahrestourismus des Sächsischen 
Tourismusministeriums.

Staatsministerin Klepsch: „Gerade 
im Erzgebirge braucht es neue Ansät-
ze für Aktivangebote, die möglichst 
das ganze Jahr über funktionieren. 
Das ist wichtig für den Tourismus 
der gesamten Region. In der künfti-
gen Schaumanufaktur können Gäste 

Stützengrün vv Einer von insge-
samt fünf Bürgerinformationsaben-
den fand am 22. April in der neu 
sanierten Turnhalle in Hundshübel 
statt. Nachdem im Innenbereich alle 
Arbeiten abgeschlossen sind, wurden 
die Räumlichkeiten nun Ihrer Bestim-
mung übergeben. 

Torsten Leistner vom beauftrag-
ten Architekturbüro S & P, MdL Eric 
Dietrich und Bürgermeister Volkmar 
Viehweg gaben einen kurzen Über-
blick über die Herausforderungen 
und den langen Weg bis zur fertig sa-
nierten Halle. Der Dank an alle – fast 
ausschließlich regionale Handwerks-
betriebe – kam ebenso zum Ausdruck 
wie die Hoffnung, dass die Halle 
von den Nutzern pfl eglich behandelt 
wird. Immerhin wurden etwa 480 
TEUR verbaut. Die Mittel stammten 
größtenteils aus Altguthaben der Par-
teien- und Massenorganisationen der 
ehemaligen DDR. Das Projekt wurde 
mit Unterstützung des Landtagsab-
geordneten Eric Dietrich in Dresden 
eingereicht und schlussendlich positiv 
beschieden.

Das ehemalige Sportlehrerzimmer 
wurde mit einer der Umkleiden ver-
bunden, um einen größeren Raum zu 
erhalten, der dann auch multifunkti-
onell genutzt werden kann. Etwa für 
eine Vereinssitzung oder einen Kin-
dergeburtstag. Dazu soll es noch eine 
kleine Küchenzeile geben, die in naher 
Zukunft angeschaff t werden wird. Eine 
Spendenbox zur Finanzierung dieser 

zu jeder Zeit die Herstellung der 
Holzfi guren und Pyramiden erleben. 
Hier entsteht eine weitere, regionale 
Attraktion für unsere Besucher des 
Erzgebirges.“

Aber auch der ganzjährige Wohn-
mobil- und Campingtourismus soll 
weiter gestärkt werden. Reisen per 
Wohnmobil wird, nicht zuletzt seit 
Corona, immer beliebter. „Neben der 

Manufaktur sind insbesondere die 
Wohnmobilstellplätze mit Ladeinf-
rastruktur geeignet, Urlauber zum 
längeren Verweilen zu veranlassen, 
und dies im Sommer wie im Winter“, 
so Ministerin Klepsch weiter. „Ich 
freue mich, dass das Unternehmen 
aus dem Programm Ganzjahrestou-
rismus unterstützt werden kann, sein 
Angebot breiter aufzustellen.“

Übergabe des Förderbescheids. Foto: Uwe Zenker

zusätzlichen Ausstattung wurde rege 
genutzt. Die jungen Turnerinnen und 
Turner des Turnvereins Hundshübel be-
dankten sich mit einem akrobatischen 
Programm für die neuen, verbesserten 
Möglichkeiten, ihren Sport ausüben zu 
können. Für das leibliche Wohl sorgte 
der SVSH. Auch dafür ein herzliches 
Dankeschön! Organisatorisch hat auch 
der Ortschaftsrat seine Kraft investiert 
und stand im Laufe des Abends für 
Fragen der Bürgerinnen und Bürger 
zur Verfügung. Ebenso die Fachleute 

von enviaTel und ClenSolar, welche 
fl ankierend zu den Ausführungen des 
Bürgermeisters mit vor Ort waren, um 
Fragen zu beantworten. 

Die Außendämmung und Zuwegung 
zur Halle werden in den kommenden 
Wochen noch fertig gestellt. Dann ist 
auch dieses Gebäude umfassen saniert 
und für die kommenden Jahre nutzbar. 
Wieder eine Herausforderung, die vom 
„Aufgabenzettel“ der Gemeinde als 
„erledigt“ gestrichen werden kann. Die 
Arbeit geht jedoch weiter!
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Landesfinale Leichtathletik der Grundschulen in Dresden

Tanzrausch an der Grundschule Stützengrün

Sommerferienlager 2024 im Vogtland

Dresden cc Im Rahmen von „Ju-
gend trainiert für Olympia“ star-
tete unsere Grundschule am 30. 
November 2023 zur Vorrunde der 
Leichtathletik Wettkämpfe in der Al-
tersklasse WK5. Insgesamt durften 
die besten 14 Sportler aus den eins 
bis vier Klassen daran teilnehmen. 
Zum Wettkampf wurden verschie-
dene Staffelläufe durchgeführt, in 
denen es vor allem um Schnellig-
keit und Geschicklichkeit ging. Jede 
Staffel wurde unmittelbar vor der 
Durchführung demonstriert und er-
läutert. Fehler bei der Ausführung 
der Staffelaufgaben, die zu Vorteilen 
führen, wurden vom Kampfgericht 
mit Zeitstrafen belegt.

In der Halle der Grundschule 
Aue-Zelle konnten sich unsere Schü-
ler klar durchsetzen und wurden so-
mit zum Kreisfinale, ebenfalls in der 
Halle der Grundschule Aue-Zelle, no-
miniert. Zu diesem Kreisfinale traten 
6 Mannschaften an, die Grundschule 
Stützengrün gewann auch hier mit 

Stützengrün cc Am Donnerstag, 
dem 11. April, bekam die Grund-
schule Stützengrün einen sehr be-
liebten und sehr gefragten Besuch. 
Michael Hirschel war jetzt bereits 
zum dritten Mal an unserer Grund-
schule zu Gast und präsentierte sein 
neuestes Projekt. 

Michael Hirschel wurde in Gera 
geboren, arbeitet seit 1994 als Tanz-
lehrer und lebt mittlerweile in Leipzig. 
Er entwickelte verschiedene Konzepte 
für Kinderpartys und war mit seiner 
Sportparty, der Hüttengaudi und jetzt 
auch mit der Tanzrauschparty bei uns 
zu Gast. Von der ersten Sekunde an 
zog er alle Kinder in seinen Bann. 

Das lag sicher auch an seiner sehr 
witzigen Art, die für die notwendige 
Motivation sorgte. Mit verschiedenen 
Musiktiteln aus den Charts begeister-
te er alle Kinder, auch die die im Vor-
feld keine Lust zum Tanzen hatten. 
Als erstes bewiesen unsere dritten 
und vierten Klassen in der Turnhalle 

Vogtland mtl SLH „Schönsicht“ 
Netzschkau, 21. – 27. Juli, Bad Bram-
bacher Volleyballcamp (12 - 17 Jah-
re), 299,- €

SLH „Am Schäferstein“ Limbach/V., 
30. Juni – 6. Juli, Auf den Spuren 
vom König der Löwen (7 - 12 Jahre), 
299,- €

7. – 13. Juli, Vier Jahreszeiten in 7 Ta-

Stolze Grundschüler. Foto: Grundschule

Tanzende Kinder. Foto: Grundschule

einem sensationellen Vorsprung von 
20 Punkten. Mit diesem Sieg waren 
wir für das Regionalfinale in Chem-
nitz nominiert. Hier mussten unsere 
Sportler bis zur letzten Sekunde 
kämpfen, aber sie schafften auch hier, 
wenn auch sehr knapp, die Nominie-
rung zum Landesfinale in Dresden. 
Schon allein die Teilnahme an diesem 
Finale ist ein riesiger Erfolg. Am 7. 
März starteten wir 
mit einem Sonder-
bus, begleitet von 
einigen sportbe-
geisterten Eltern 
und Großeltern, die 
ihre Schützlinge 
lautstark anfeuer-
ten nach Dresden. 
Von den insgesamt 
über 800 startbe-
rechtigten Grund-
schulen Sachsens 
waren jetzt nur 
noch zehn Mann-
schaften übrig.

ihr Rhythmusgefühl und erlernten in 
einem atemberaubenden Tempo eine 
sehr anspruchsvolle Choreographie. 
Im Anschluss folgten die 1ten und 
zweiten Klassen, auch sie erlernten 
ein umfangreiches Programm, wel-
ches unter anderem die Feinmotorik 
und Konzentration förderte. 

Als Abschluss 
und natürlich auch 
als Highlight des 
Tages präsentier-
ten beide Gruppen 
ihre einstudierten 
Choreographien 
vor den Lehrern 
und Erziehern. Es 
war faszinierend zu 
sehen, mit welcher 
Motivation und mit 
welchem Strahlen 
in den Augen sie 
stolz ihr Gelern-
tes zeigten. Einen 
herzlichen Dank 

Nach einem nervenaufreibenden 
Finale erreichten wir einen sensa-
tionellen vierten Platz. Herzlichen 
Glückwunsch unserer Mannschaft, die 
für dieses herausragende Ergebnis 
hart trainiert haben.

Ein herzliches Dankeschön allen 
Eltern und Großeltern, die uns zum 
Wettkampf begleiteten und unter-
stützten.

an dieser Stelle auch an Michael 
Hirschel, der mit seiner besonderen 
Ausstrahlung alle Kinder motivierte 
und für das Tanzen begeisterte. Wir 
freuen uns besonders, dass wir ihn 
voraussichtlich im Januar 2026 wie-
der an der Grundschule begrüßen 
können.

gen erleben (10 - 14 Jahre), 299,- €

14. – 20. Juli, Harry Potter - Sommer-
camp (10 - 15 Jahre), 299,- €

14. – 20. Juli, Let´s Dance – das Tanz-
ferienlager (10 - 14 Jahre), 299,- €

2 Wochen, Super-Ferienkombi: 2 Wo-
chen ggf. inkl. Zwischenübernach-
tung, 598,- €

Teilnehmerpreis: inkl. Übernach-
tung, Vollverpflegung, komplettem 
Aufenthaltsprogramm und Betreuung 
durch Jugendgruppenleiter 

Anmeldung und weitere Informa-
tionen: direkt im Schullandheim Lim-
bach per Telelefon: 03765 – 30 55 69 
und unter www.schullandheime-vogt-
land.de ferienlager@awovogtland.de
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Geschichte - Chronik - Überlieferungen
2024 - 130 Jahre steinerner Aussichtsturm auf dem Kuhberg (Teil 2)

1885, 23. Juli
Am 19. Juli ist der hölzerne, auf dem 
Kuhberg stehende Aussichts-Turm am 
Sonntag vom Blitz zerstört worden. 
Kurz bevor der Blitz in diesen schlug, 
beobachteten vier Touristen von ihm 
das darunter tobende Wetter. Auf 
Mahnung des Wirtes verließen die 
Touristen den Turm und gingen in die 
Unterstandshütte. Blitz auf Blitz und 
Schlag auf Schlag erfolgten. Dabei 
stellte sich ein Tourist an das Fenster 
und sagte, als es so recht krachte: “So 
ist’s recht, immer noch mehr!” Kaum 
hatte er die Worte gesprochen, so lag 
er schon verwundet zwischen den hin-
ter ihm stehenden Biergläsern. Auch 
die anderen Touristen wurden zu Boden 
geworfen. Der Blitz hatte in den Turm 
geschlagen, zwei Treppen und andere 
Balken sind zerstört. Wie verlautet, 
beabsichtigt der Erzgebirgszweigverein 
Schönheide einen eisernen Aussichts-
turm aufstellen zu lassen.

1885, 28. Juli 
Den Besuchern des Erzgebirges dürfte 
es von Interesse zu sein, zu erfahren, 
dass der von der Schönheider Bahnsta-
tion aus zu erreichende “Prinz-Georg-
Turm” auf dem Kuhberg, welcher kürz-
lich durch Blitzschlag Beschädigung 
erhalten hatte, wiederhergestellt und 
dem Verkehr vom Neuen geöff net ist.

1890, 10. Mai
Der Turm auf dem Kuhberg, der vor 10 
Jahren erbaut worden ist, wird nach 
dem Urteil Sachverständiger wahr-
scheinlich nur noch 5 Jahre bestiegen 
werden können. Der Erzgebirgsverein 
Schönheide hat dazu beschlossen, 
beim Hauptverein um Erbauung eines 
neuen eisernen Turmes vorstellig zu 
werden. Da der Kuhberg unstrittig zu 
den schönsten Aussichtspunkten des 
Erzgebirges gehört, so würde es sicher 
von vielen mit großer Freude begrüßt 
werden, wenn bis zur Invalität des al-
ten Turmes ein neuer erstanden wäre.

1890, 11. Juni
Leander Brückner aus Stützengrün hat 
nun auch seine Wirtschaft auf dem 
Kuhberg wiedereröff net. Gewöhnlich 
an Sonn- und Feiertagen, während der 
Hundstage jedoch täglich. Es ist daher 
den Besuchern des Berges Gelegen-
heit geboten, sich nach der Mühe des 
Bergsteigens, durch Speis und Trank 
zu erfrischen und zu stärken.
1891, 27. August 
„Vergnügungsreisende diene zur Nach-

richt, dass gegenwärtig der “Prinz-
Georg-Turm” auf dem Kuhberg unbe-
steigbar ist, da die erste Treppe zum 
1. Stockwerk des Holzbaues fehlt. 
Hoff entlich wird der geplante Bau des 
Steinturmes recht bald ausgeführt, 
damit in nicht allzu langer Zeit die herr-
liche Aussicht vom gedachten Punkt 
wieder erschlossen wird“.

1891, 10. September
Es scheint noch nicht allgemein be-
kannt zu sein, dass der Aussichtspunkt 
auf unserem Kuhberg gegenwärtig 
und wahrscheinlich auch in Zukunft 
nicht bestiegen werden kann. Bei 
dem seit einiger Zeit herrschenden 
schönen und völlig klaren Wetter wird 
der Berg täglich noch von Fremden 
besucht, die dann enttäuscht die 
Wahrnehmung machen müssen, dass 
der Turm nicht zugänglich ist, da dem-
selben die notwendigste, die unterste 
Treppe fehlt. Es ist nämlich durch eine 
seitens eines Sachverständigten an-
gestellten Untersuchung des Turmes 
festgestellt wurden, dass vor dem 
ferneren Besteigen desselben gewarnt 
werden muss, er ist im Laufe der Zeit 
so altersschwach geworden. Um einen 
etwaigen Unglücksfall vorzubeugen, 
hat man durch Wegnehmen der unte-
ren Treppe das Besteigen des Turmes 
unmöglich gemacht. Hoff entlich wird 
der vom Erzgebirgsverein projektierte 
Neubau eines massiven Aussichts-
turmes recht bald ausgeführt, denn 
es wäre sehr zu beklagen, wenn der 
Ausblick vom Kuhberg, der unstrittig zu 
den schönsten des ganzen Erzgebirges 
gehört, auf längere Zeit nicht genossen 
werden könnte.

1892, 6. März 
Der Erzgebirgszweigverein Schneeberg 
beabsichtigt auf dem durch seine herr-
liche Fernsicht so bekannten Kuhberg 
einen steinernen Aussichtsturm zu 
erbauen, der 9.680 Mark kosten soll. 
Der Verein besitzt einen Baufond von 
1000 Mark, ferner gewähren ihn die 
Zweigvereine Chemnitz, Zwickau und 
Crimmitschau je 300 Mark, außerdem 
hat Chemnitz noch weitere 300 Mark 
für den Bau in Aussicht gestellt.
Der Erzgebirgszweigverein Schönheide 
hat aber seinerseits für diesen Bau das 
Recht der Priorität auf Unterstützung 
aus der Hauptkasse zugesprochen 
erhalten.

1892, 1. September
Bei dem Gesamtvorstand des Erz-

gebirgsvereins ist ein Antrag des 
Schönheider Zweigverein eingereicht 
worden, zur Deckung eines Teiles der 
Kosten, welche die Herstellung eines 
massiven Turmes auf dem Kuhberg 
verursachen wird, 4.500 Mark aus der 
Hauptkasse dergestalt zu bewilligen, 
dass je 1.500 Mark aus den Beständen 
der Jahre 1892, 1893 und 1894 zu 
zahlen sein würden. Der Antrag wird 
auf der Hauptversammlung des Erz-
gebirgsvereines am 25. September in 
Dresden zur Verhandlung kommen. Da 
der gegenwärtige Zustand des Turmes 
schon von vielen Besuchern unserer 
Gegend beklagt wurden ist und der 
fragliche Aussichtspunkt in prächtiger 
Gebirgslandschaft zu den schönsten 
weit und breit gehört, so darf man 
die Hoff nung hegen, dass der Antrag 
Annahme fi ndet.

1892, 29. September 
Der Bau eines Aussichtsturmes auf 
dem Kuhberg ist nunmehr, nachdem 
der Erzgebirgshauptverein einen 
namhaften Betrag dazu bewilligt hat, 
gesichert. Es ist ein eiserner Turm von 
17 m Höhe und in der Nähe ein mas-
sives Restaurationsgebäude in Aus-
sicht genommen. Die Kosten sind mit 
13.000 Mark veranschlagt. Hoff entlich 
kann mit dem Bau schon im nächsten 
Frühjahr begonnen werden, so dass 
dann jedenfalls schon im Herbst 1893 
die Einweihung des Turmes erfolgen 
könnte.

Hölzener Aussichtsturm. Quelle: Günter 
Bäuerle
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1892, 7. Oktober 
Der Turmbau auf dem Kuhberg wird 
noch nicht zur Ausführung gelangen, 
da der Erzgebirgsverein bei seiner 
letzten Delegiertenversammlung die 
Bewilligung von 4.500 Mark als Unter-
stützung für den Turmbau für dieses 
Jahr vertagt und dem Schönheider 
EZV zur Einbringung eines bestimm-
ten Bauplanes aufgefordert hat. 
Geplant war der Bau eines eisernen 
Aussichtturmes nach den neuesten 
Erfahrungen und mit einem Kosten-
aufwand von 8.500 Mark; außerdem 
sollte ein massives Unterkunftshaus, 
welches auch im Winter bewohnbar 
hergestellt und ungefähr 10.500 Mark 
kosten sollte, erbaut werden. Gegen 
die Errichtung eines eisernen Turmes 
erklärten sich namentlich die Dele-
gierten des Chemnitzer Zweigverein, 
welche auch diese für diesen Turmbau 
in Aussicht gestellten 600 Mark zur 
Errichtung eines steinernen Turmes 
bestimmt wissen wollten. In der Ver-
sammlung war man allgemein von 
der Notwendigkeit eines geeigneten 
Aussichts- und Unterkunftsgebäudes 
auf dem Kuhberg als eines der her-
vorragendsten Aussichtspunkte des 
Erzgebirges überzeugt. So wird im 
nächsten Jahr die Bewilligung einer 
entsprechenden Unterstützung aus 
der Hauptkasse des Erzgebirgsver-
eines voraussichtlich anstandslos 
geschehen. Dem Schönheider EZV 
bleibt dann immer noch genug Zeit 
die fehlenden Mittel aufzubringen.

1893, 29. Dezember 
Der Bau des steinernen Aussichtstur-
mes auf dem Kuhberg ist einem hie-
sigen Baumeister übertragen worden. 
Jedenfalls werden noch im Laufe des 
Winters die Baumaterialien nach dem 
Berg angefahren werden, so dass 
der Bau mit Eintritt des Frühjahres 
beginnen kann.

1894, 6. Februar 
Der Gesamtvorstand des Erzge-
birgsvereines ist vom Zweigverein 
Schönheide mitgeteilt wurden, dass 
das Königliche Finanzministerium 
die Genehmigung zum Bau eines 
massiven Aussichtsturmes auf dem 
Kuhberg erteilt hat. Die Ausführung 
des Baues wurde Herrn Baumeister 
Berger in Schönheide übertragen, die 
Überwachung des Baues, welcher am 
15. Juli des Jahres fertiggestellt sein 
soll hat Herr Regierungsbaumeister 
Vogt übernommen.

1894, 11. April 
Der Bau des steinernen Turmes auf 
dem Kuhberg schreitet rüstig weiter, 
so dass alle Aussicht vorhanden ist, 
dass derselbe zu den angenommenen 
Tag, den 15. Juli, fertiggestellt sein 

...Fortsetzung folgt in der August Ausga-
be 2024 des Gemeindeanzeigers

wird. Nach Fertigstellung des Turmes, 
ein Unternehmen um das sich der 
Erzgebirgsverein großen Verdienst 
erworben hat, wird jedenfalls der 
Kuhberg wieder wie früher zu den 
beliebtesten Ausflugsorten des west-
lichen Erzgebirges und des östlichen 
Vogtlandes gehören.

1894, 3. Mai
Möckels Gasthof zu Wernesgrün „Am 
Himmelfahrtstag findet von 20 Uhr an 
in meinen Räumen ein Konzert, ge-
geben vom Gesangsverein “Harmo-
nia” aus Rothenkirchen zum Besten 
des Kuhbergturm-Fonds, statt. Zum 
Vortrag kommen gemischte und Män-
nerchöre, Solis, Instrumentalsätze, 
Humoristika. Eintritt nicht unter 30 
Pfennige. Des guten Zwecks wegen 
ladet zu zahlreichen Besuch erge-
benst ein - Johann Möckel Gastwirt

1894, 5. Mai 
In Rothenkirchen hat sich ebenfalls 
ein Erzgebirgszweigverein gebildet, 

der 30 Mitglieder zählt. Den Vorstand 
des Vereins bilden die Herren Pastor 
Schmidt, Kantor Förster, Lehrer 
Epperlein und Gemeindevorsteher 
Müller. Der Erzgebirgsverein umfasst 
nunmehr 47 Zweigvereine.

1894, 9. Mai 
Der Bau des Kuhbergturmes schrei-
tet zügig voran. Erfreulicherweise 
beginnen auch die dem Kuhberg am 
nächsten gelegenen Gemeinden ihr 
Interesse für die Sache zu bestäti-
gen. So hat Rothenkirchen bereits 
die 1. Rate von 72,67 Mark zu dem 
Baufonds abgeliefert. Hoffentlich 
gelingt es, die noch fehlenden 3.500 
Mark recht bald aufzubringen, damit 
auf den Vorschlag, die Vollendung 
des Baues erst 1895 zu bewirken, 
um inzwischen genügende Zeit zur 
Beschaffung der fehlenden Mittel zu 
gewinnen, nicht mehr zurückzukom-
men ist.

Erfolgreiche Tischtennissaison
Stützengrün tl Am vorletzten Ap-
ril-Wochenende ist die aktuelle Saison 
der drei Mannschaften des TTV Stüt-
zengrün zu Ende gegangen . Ohne 
selbst im Einsatz gewesen zu sein , 
sicherte sich die 1.Mannschaft den 
Klassenerhalt in der ersten Saison in 
der Bezirksklasse. Ausschlaggebend 
war die Niederlage des TTV Grum-
bach, dessen Mannschaft nun in die 
Relegation muss. Die 1. Mannschaft 
beendet die Saison auf Platz 7 mit 
7:25 Punkten und spielt nun weiter 
in der Bezirksklasse. Die 2. Mann-

schaft belegte in der 1. Kreisklasse 
mit 23:13 Punkten Platz drei, wie 
auch die 3. Mannschaft in der drit-
ten Kreisklasse ebenfalls mit 23:13 
Punkten Platz drei erspielte. 

Insgesamt kamen 18 Spieler zum 
Einsatz, von denen einige Spieler in 
mehreren Mannschaften im Einsatz 
waren. Derzeit finden jeden Mittwoch 
ab 18:00 Uhr noch Trainingseinheiten 
statt, bevor es in die Sommerpause 
geht. Im September beginnt dann die 
neue Saison. Interessierte sind herz-
lich zum Probetraining willkommen. 
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Vernissage

Erfolgreiches Fußballturnier

Stützengrün Wg Warum unser 
Bürgerhaus nicht einmal als „Kunst-
scheune“ auf Zeit nutzen? So dachte 
eine Fraktion des Gemeinderates. Die 
Bürgerstiftung hat wohlwollend  ge-
nickt. Die schlichten, weißen Wände 
haben Farbe verdient, egal, wer das 
Haus nutzt, soll sich freuen. Gedacht 
ist, dass Bürger in loser Folge von ih-
rem Schaffen zeigen. Ob Bilder, Fotos 
vom Himmel und der Erde, aktuelle 
und historische, Landkarten, Textiles 
etc. Habt Mut. Helga Görler hat ihn 
und hängt Aquarelle an die Wände, 
zeigt Keramiken aus drei Jahrzehn-
ten und  Buchillustrationen am Mitt-
woch, dem 15. Mai von 16:00 bis 
19:00 Uhr. In Erinnerung an  Werner 
Seidel, Hundshübel, sind einige Wer-
ke zu sehen. Bringt zur „Vernissage“ 
das Portemonnaie mit, nicht für Sekt 
und Schnittchen aber für die Bür-
gerstiftung. Herzlich Willkommen.

Stützengrün hg Zweimal Platz drei 
für die Kicker des SV Stützengrün/
Hundshübel (SVSH), das ist die Bilanz 
des Fußballturniers Anfang März in 
der Stützengrüner Sporthalle. Sowohl 
die E-Junioren als auch die F-Junio-
ren freuten sich beim Kampf um den 
Pokal des Bürgermeisters über ihre 
Drittplatzierungen. Platz eins ging bei 
der E-Jugend an den SV 1960 Albero-
da vor dem ESV Zschorlau. Platz vier 
belegte der SV 1861 Kirchberg, Platz 
fünf der FSV Ellefeld, Platz sechs die 
SpG Wildenau/Wernesgrün/Brunn, 
Platz sieben der FSV 1990 Klingent-
hal und den achten Platz belegte die 
zweite Mannschaft des SVSH. Ins 
Allstars-Team wurden Richard Rose 
vom SVSH1 und Tilo Hochmuth vom 
SVSH2 gewählt. Den Pokal für den 
besten Abwehrspieler sicherte sich Fi-
lip Müller vom SHSV2. Torschützenkö-
nig wurde Simon Lang von Alberoda.
Im entscheidenden Spiel um den ers-
ten Platz setzte sich bei der F-Jugend 
der FV Blau-Weiß Hartmannsdorf 
vor dem SV 1960 Alberoda durch. 
Platz vier ging an den SV Morgen-
röthe-Rautenkranz, Platz fünf sicher-
te sich der Eibenstocker Ballspielclub 
und Sechster wurden die Spieler der 
zweiten Mannschaft des SVSH. Lasse 
Reichel vom SVSH2 wurde in diesem 
Turnier zum besten Abwehrspieler 
gewählt, der beste Torwart war Tim 
Eichler, ebenfalls vom SVSH2. Collin 
Lange von Alberoda wurde Torschüt-
zenkönig. Ein großer Dank geht an 
dieser Stelle wieder an alle helfenden 
Hände, die mit einem tollen Catering 
sowie mit dem Auf- und Abbauen für 
ein gutes Gelingen der Turniere ge-
sorgt haben.

So sehen freudestrahlende Fußballkids aus. Fotos: Helen Göckritz
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Sonntag am 05.05.
Eine geführte Wanderung am kleinen 
Kranichsee mit einem Abstecher auf 
die Böhmische Seite des Erzgebirges 
nach Tschechien. Zu Fuß durch den 
Wald des Erzgebirges bis zum Hoch-
moor kleiner Kranichsee.
Beginn: 10 Uhr Treffpunkt wird bei 
Anmeldung bekannt gegeben wird aber 
vor Ort um Johanngeorgenstadt sein.
Mindestens: 4 Teilnehmen
Länge: ca. 14 km
Kosten: 8 € pro Person/Kinder bis 
16 sind frei 
Dauer: ca. 15-16 Uhr
Festes Schuhwerk sollte vorhanden 
sein
Essen und trinken sollte eingepackt 
werden. Geld und Ausweis auch
Kann auch sein, das wir unterwegs 
einkehren können

Wandertouren
Sonntag am 14.05.
Eine geführte Wanderung auf dem 
wir einiges zum Hochmoor Jahnsgrün 
und zum Naturschutzgebiet „Heide 
und Moorwald am Filzteich“ erfahren.
Beginn: 9:30 Uhr am Parkplatz zum 
Torfstich
Mindestens: 4 Teilnehmen
Länge: ca. 6 km
Dauer bis 13 Uhr
Kosten: 6 € pro Person/Kinder bis 
16 sind frei 
Festes Schuhwerk sollte Vorausset-
zung sein. 
Einkehr am Torfstich Imbiss ist nach 
der Tour möglich

Sonntag 09.06.
E-Biketour von Carlsfeld ins Böhmi-
sche Erzgebirge wir entdecken die 
Landschaftliche Vielfalt des Erzgebir-

ges auf der Deutschen und Tschechi-
schen Seite des Erzgebirges
Beginn: 9:30 Uhr   Treffpunkt wird 
bei Anmeldung bekannt gegeben wird 
aber vor Ort um Carlsfeld sein.
Mindestens: 4 Teilnehmer
Länge: 40-55 km
Kosten: 15 € pro Person/Kinder bis 
16 sind frei 
Dauer: 15-16 Uhr
E-Bike muss jeder selber mitbringen/
ein Transport nach Carlsfeld muss 
auch jeder selber organisieren.
Einkehr ist evtl. unterwegs möglich 
und wird wenn es geht angestrebt, 
Also Pass und Geld einpacken. Zu 
trinken und einen Snack für Unter-
wegs ist notwendig. Flickzeug auch.

Vorherige Anmeldung bei Thomas 
Müller, Tel. 0175/8954946 erwünscht
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Is was lus? 
Monat Termin Veranstaltung Veranstalter Zeit
Mai
 28.04.-04.05. Musikwoche Kommunale Bürgerstiftung siehe Programm
   Stützengrün/Gemeindeverwaltung
 03.05. Versammlung Erzgebirgische Hutznleit 18:30 Uhr
  Gaststätte Golender Hirsch 
 06.05. Hutzntreff plus AWO Quartierskonzept 09:30 Uhr
  AWO Quartiersbüro 
 07.05. Pflegepause AWO Quartierskonzept 09:30 Uhr
  AWO Quartiersbüro
 07.05. Krabbeltreff für alle Kinder ab 10 Monate Kita Waldwichtel 15:00 Uhr
  Kita Waldwichtel Stützengrün
 08.05. Krabbeltreff Kita Mäusekiste 09:30 Uhr
  Kita Mäusekiste Hundshübel
 13.05. Hutzntreff plus AWO Quartierskonzept 09:30 Uhr
  AWO Quartiersbüro
 14.05. Kochgruppe AWO Quartierskonzept 10:00 Uhr
  AWO Quartiersbüro
 14.05. Hutzntreff Stützengrün AWO Quartierskonzept 14:00 Uhr
  Gemeindeverwaltung, Zimmer 2
 15.05. Vernissage Familie Görler 16:00 Uhr
  Bürgerhaus Stützengrün
 20.05. Waldgottesdienst Landeskirchliche Gemeinschaft Grund 10:00 Uhr
   Siedlungswald an der Schulstraße
 21.05. Hutzntreff Lichtenau AWO Quartierskonzept 14:00 Uhr
  Raststätte Waldhummel
 22.05. Trauercafé AWO Quartierskonzept 14:00 Uhr
  AWO Quartiersbüro
 25.05. Livemusik Bürger von Lichtenau 19:00 Uhr
  für das leibliche Wohl ist gesorgt Ernst-Scheibner-Park, Lichtenau
 27.05. Hutzntreff plus AWO Quartierskonzept 09:30 Uhr
  AWO Quartiersbüro
 28.05. Männertreff AWO Quartierskonzept 09:30 Uhr
  AWO Quartiersbüro
 30.05. Hutzntreff Hundshübel AWO Quartierskonzept 14:00 Uhr
  AWO Quartiersbüro
Juni    
 03.06. Hutzntreff plus AWO Quartierskonzept 09:30 Uhr
   AWO Quartiersbüro 
 04.06. Pflegepause AWO Quartierskonzept 09:30 Uhr
   AWO Quartiersbüro 
 04.06. Ausfahrt des Seniorenkreises Landeskirchliche Gemeinschaft Grund 11:00 Uhr
 04.06. Krabbeltreff für alle Kinder ab 10 Monate Kita Waldwichtel 15:00 Uhr 
  Kita Waldwichtel Stützengrün 
 05.06. Krabbeltreff Kita Mäusekiste 09:30 Uhr
  Kita Mäusekiste Hundshübel
 09.06. Europa- und Kommunalwahl  
 10.06. Hutzntreff plus AWO Quartierskonzept 09:30 Uhr
  AWO Quartiersbüro
 11.06. Kochgruppe AWO Quartierskonzept 10:00 Uhr
  AWO Quartiersbüro
 11.06. Hutzntreff Stützengrün AWO Quartierskonzept 14:00 Uhr
  Gemeindeverwaltung, Zimmer 2 
 16.06. 21. Bergwiesenfest LPV und Gasthaus Stollmühle 13:00 Uhr
  Gasthaus Stollmühle
 17.06. Hutztreff plus AWO Quartierskonzept 09:30 Uhr
  AWO Quartiersbüro
 18.06. Hutzntreff Lichtenau AWO Quartierskonzept 14:00 Uhr
  Raststätte Waldhummel
 21.-23.06. Festwochenende 200 Jahre Goldener Hirsch Gasthof Goldener Hirsch
  Gasthof Goldener Hirsch 
 24.06. Hutzntreff plus AWO Quartierskonzept 09:30 Uhr
  AWO Quartiersbüro
 26.06. Trauercafé AWO Quartierskonzept 14:00 Uhr
  AWO Quartiersbüro
 25.06. Männertreff AWO Quartierskonzept 09:30 Uhr
  AWO Quartiersbüro
 27.06. Hutzntreff Hundshübel AWO Quartierskonzept 14:00 Uhr
  AWO Quartiersbüro

Stützengrün mtl Werden Sie zum 
Retter und spenden Sie ihr Blut. Die 
nächste Blutspendeaktion in Ihrer 
Region findet am Mittwoch, den 

Blutspende-Aufruf!
29. Mai zwischen 14:30 und 18:00 
Uhr in der Grundschule, Schulstr. 
43 in Stützengrün statt. Kommen 
Sie vorbei und helfen auch Sie!
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Bis jetzt war Training
Stützengrün tz Durch die krank-
heitsbedingte Abwesenheit von Pfar-
rer Poppitz wurden die Jugendlichen 
dieses Jahr von anderen Pfarrern 
konfi rmiert. Dieter Bankmann, der 
Superintendet des Kirchenbezirks 
Aue, leitete den Gottesdienst am 24. 
März in Stützengrün. Am 7. April kon-
fi rmierte der Sosaer Pfarrer Jens Giese 
die sechs Jugendlichen in Hundshü-
bel. In seiner Predigt sprach Pfarrer 
Bankmann über den Glaubensweg 
der Konfi rmanden, den er beispiel-
haft an einem Fußballspieler erklärte. 
Christenlehre, Kinderbibelkreis und 
Konfi rmandenunterricht wären nur die 
Aufwärmphase des christlichen Glau-
bens. Doch jetzt würde das Spiel, also 

Danksagung

die aktive Ausle-
bung davon be-
ginnen. Die Konfi r-
mation wäre also 
der Anpfiff zum 
selbstbestimmten 
Glaubensleben. 
Die Kirchvorste-
her aus Stützen-
grün und Hunds-
hübel gratulieren 
den Konfi rmanden 
ganz herzlich und 
wünschen ihnen 
Gottes Segen auf 
ihrem Lebens- und 
Glaubensweg.
Die Konfi rmatirmanden aus Stützengrün und Hundshübel. Fotos: Thomas Zimmermann

Stützengrün hg Wir alle vom TSG 
Hundshübel Gerätturnen, bedanken 
uns recht herzlich für wundervolle 
250,00 € von der FDP Fraktion Herrn 
Dr. Wilhelm Görler.
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